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Achim Meerkamp

Begrüßung

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich begrüße euch, ich begrüße Sie 

zu dieser Veranstaltung und darf 

mich ganz herzlich bedanken für das 

Interesse an diesem Thema. Ganz 

besonders darf ich mich bei denje-

nigen bedanken, die heute hier ihren 

Part leisten werden. Das sind auf der 

einen Seite Vertreter der Politik. Ich 

bedanke mich bei Herrn Schleicher 

vom Bundesrechnungshof und ich 

bedanke mich bei der Moderatorin 

des heutigen Tages Frau Kniestedt 

vom RBB. Recht herzlichen Dank.

Unser steuerpolitisches Thema haben 

wir bereits im Frühjahr unter den Titel 

gestellt „Skandal Steuervollzug“. Für 

uns als Organisation hat das Thema 

drei verschiedene Aspekte. 

_1 Die Staatseinnahmen sind gem. Art. 14 und 

20 GG entsprechend der jeweiligen finanziellen Lei-

stungsfähigkeit der einzelnen Steuerbürger zu erheben. 

Ein mangelhafter Steuervollzug, meine Damen, meine 

Herren, gefährdet diesen Grundsatz.

_2 Die Staatseinnahmen haben die Erfüllung der 

staatlichen Aufgaben abzusichern. Steuerausfälle stellen 

eine Gefährdung für die Erfüllung öffentlicher Leistungen 

dar. Peter Bofinger hat zuletzt in einem Artikel in den 

WSI-Mitteilungen darauf hingewiesen, der unter dem 

Motto steht: „Das Jahrzehnt der Entstaatlichung“. Er 

weist ausdrücklich darauf hin, dass der Abbau von Da-

seinsvorsorge in der Bundesrepublik Deutschland etwas 

mit dem Rückgang der Staatsquote und damit natürlich 

der Steuereinnahmen zu tun hat. 

_3 Durch die Staatseinnahmen ist eine leistungs-

gerechte Bezahlung der Beschäftigten des öffentlichen 

Dienstes sicherzustellen. Eine Bezahlung nach Haushaltslage 

ist ein eklatanter Verstoß gegen das Leistungsprinzip. 08



ver.di konnte in der diesjährigen Tarifrunde eine erste 

Trendwende bei der Bezahlung im öffentlichen Dienst 

erreichen. Aber wir müssen feststellen, dass der Mangel, 

der seit 2000 bei der Bezahlung der Beschäftigten im 

öffentlichen Dienst eingetreten ist, noch nicht aufgeholt 

ist. Wer sich die finanzielle Entwicklung der Gebietskör-

perschaften in den kommenden Jahren vor Augen führt, 

wird feststellen, weitere Verteilungsauseinandersetzungen 

mit den öffentlichen Arbeitgebern sind unumgänglich. 

Wir stellen fest, dass gegen alle drei Prinzipien massiv 

verstoßen wird. Ursache ist nach unserer Auffassung der 

mangelhafte Vollzug der Steuergesetze. Unterbewertet 

blieb bisher, welche Folgen die verschiedenen Unterneh-

menssteuerreformen im Einzelnen haben.

Umverteilung über Steuern findet eben nicht nur über 

die Steuergesetze selbst statt. Im gleichen Umfang findet 

Umverteilung auch dadurch statt, dass die Steuergesetze 

in bestimmten Bereichen nur mangelhaft oder gar nicht 

vollzogen werden. ver.di kritisiert dies als ein „Zweiklassen-

recht“ beim Steuervollzug. Während Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer ihre Steuern im Steuervorabzug und 

bei jedem Kauf die Mehrwertsteuer entrichten müssen, 

gibt es genug Unternehmen und Einzelpersonen, die 

sich einer Prüfung entziehen können oder auch Bilanzen 

beschönigen. 

Dies führte in den letzten Jahren dazu, dass real ein immer 

größerer Teil der Staatseinnahmen von der Arbeitneh-

merschaft aufgebracht werden musste. Die Masse der 

Bevölkerung zahlt vor allem drei Steuerarten - erstens 

die Lohn- und Einkommenssteuer, zweitens die Mehr-

wertsteuer und, was wir in diesem Jahr alle haben zur 

Kenntnis nehmen müssen, die Mineralölsteuer. Während 

sich die gesamten Staatseinnahmen im Jahr 1970, also 

knapp 40 Jahre her, noch zu 47,7 % aus Lohnsteuer, 

Umsatzsteuer und Mineralölsteuern zusammensetzten, 

wurde im Jahre 2000 der Staatshaushalt bereits zu 75 % 

aus diesen drei Steuerarten finanziert. Die Beschäftigten 

des öffentlichen Dienstes, die von der Gewerkschaft ver.

di vertreten werden, sind von dieser Belastung doppelt 

betroffen - einerseits als Steuerzahler, dies betrifft aber 

natürlich alle anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer, die wir vertreten, auch. Und zusätzlich werden 

wegen der angeblich leeren öffentlichen Kassen, bedingt 

durch mangelhaften Vollzug, die Beschäftigten des öf-

fentlichen Dienstes mit Sonderopfern, Privatisierungen, 

Stellenkürzungen und von schlechteren Aufstiegsmög-

lichkeiten betroffen. 

Um auf den Bereich der Steuer- und Finanzverwaltung 

hinzuweisen, eine Zahl: Allein die Personaldecke ist im 

Bereich der Finanzverwaltung in den vergangenen Jahren 

um 13 % gesunken. 

ver.di wehrt sich dagegen, dass die Arbeitnehmer und 

Arbeitnehmerinnen in diesem Lande immer mehr zum 

Alleinunterhalter des Staates werden durch Finanzierung 

oder dadurch, dass sie schlechtere Arbeitsbedingungen 

haben. Wir haben beim Steuervollzug inzwischen eine 

Situation erreicht, in der auch der Bundesrechnungshof 

unverblümt feststellt: Der Grundsatz der Gleichmäßigkeit 

der Besteuerung ist in Deutschland nicht mehr gewährlei-

stet. Dies ist jedenfalls einem Schreiben des Präsidenten 

des Bundesrechnungshofes an Herrn Finanzminister Dr. 

Linssen, NRW, zu entnehmen. 

Eines der zentralen Probleme ist: Die tatsächliche Be-

lastung mit Steuern hängt in Deutschland eben nicht 

mehr primär von der Leistungsfähigkeit ab, sondern in 

einem hohen Maße davon, in welchem Bundesland ein 

Steuerpflichtiger lebt und welche Arten von Einkommen 

er hat. Dieser Unterschied gilt allerdings nur für die 

Gewinneinkünfte. Bei der Lohnsteuer wird bundesweit 

und übereinstimmend jeder Cent Steuer sofort vom Lohn 

und den Bezügen abgezogen. Steuern zahlen nach dem 

Zufallsprinzip, dies ist eines Rechtsstaats nicht würdig. 

Und dies ist für eine Gewerkschaft inakzeptabel. 

Was sind die Ursachen für diesen von der Gewerkschaft 

ver.di als „Skandal“ bezeichneten Zustand? Wer trägt 

hierfür die Verantwortung? Was muss getan werden, 

um zu einer Änderung zu kommen?

Diese Fragen, meine Damen, meine Herren, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen, sollen bei dieser Tagung erörtert 

werden. Eine erfolgreiche Tagung soll aber auch Ant-

worten liefern. Darauf hoffe ich auf jeden Fall. Ich darf 

mich bei all denjenigen, die diese Tagung vorbereitet 

haben, bedanken. Mein Dank gilt insbesondere der Bun-

desfachgruppe und einem der Kollegen, der maßgeblich 

zu dieser Tagung beigetragen hat, Werner Stupka. 

_Der Grundsatz der Gleichmäßigkeit der 

Besteuerung ist in Deutschland nicht mehr

 gewährleistet. 
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Frank Bsirske

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine 

sehr verehrten Damen und Herren, der 

Casino-Kapitalismus geht in diesen 

Tagen Konkurs und die Einsätze zur 

Rettung der Akteure bewegen sich 

mittlerweile in der Größenordnung 

von Billionen, nicht mehr nur von 

Milliarden. Gemessen daran reden 

wir über Petitessen, aber immerhin in 

Milliardengrößenordnungen. Und die 

wollen wir nicht vernachlässigen. 

Landesrechnungshöfe, der Bundes-

rechnungshof sowie das Bundesfinanz-

ministerium beklagen seit Längerem 

gravierende Mängel an Effizienz und 

Effektivität der Steuerverwaltung. 

Der Bundesrechnungshof ist zwi-

schenzeitlich sogar explizit zu der 

Einschätzung gelangt, ich zitiere aus 

einem Schreiben des Präsidenten des 

Bundesrechnungshofes an den schon 

erwähnten nordrhein-westfälischen Finanzminister: 

„...dass der Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung 

in Deutschland nicht mehr gewährleistet ist.“ Linssen, 

der Finanzminister von NRW, hatte zuvor behauptet, 

dass die Landesfinanzverwaltungen sachgerecht arbei-

ten, und dargelegt, dass nicht die föderalen Strukturen, 

sondern die Kompliziertheit des Steuerrechtes ursächlich 

für Probleme der gleichmäßigen Steuererhebung sei. Mit 

dieser Argumentation steht Linssen beispielhaft für all 

diejenigen, die an den jetzigen Strukturen des Steuer-

vollzugs grundsätzlich festhalten wollen. 

Nun ist es unbestritten, dass es dringend einer Re-

formierung des derzeitigen Steuerrechts bedarf. Die 

Regelungen sind zu kompliziert. Und sie sind in weiten 

Teilen nur noch eingeschränkt vollziehbar. Dafür sind 

allerdings eine zu schmale Gewinnbesteuerungsgrundlage 

und Sonderregelungen zugunsten von Unternehmen 

verantwortlich und - darauf beruhend - immer neue 

Umgehungsversuche der Bezieher von Unternehmens- 

und Vermögenseinkünften. 

Nun hätte, um bei Herrn Linssen zu bleiben, der Finanz-

Reden
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minister des größten deutschen Bundeslandes natürlich 

die Möglichkeit, im Bundesrat weitere komplizierte 

Steuergesetze zu verhindern bzw. bestehende Gesetze 

zu vereinfachen. Das würde aus unserer Sicht in erster 

Linie eine Verbreiterung der Bemessungsgrundlagen und 

ein Abbau von Sonderregelungen und Begünstigungen 

in der Unternehmensbesteuerung bedeuten sowie eine 

wirksame Vermögens- und Erbschaftsbesteuerung. Dazu 

freilich ist Herr Linssen nicht bereit. Solange wir es mit 

dem Steuerrecht zu tun haben, wie wir es vorfinden, 

solange es nicht vereinfacht wird, solange wird über das 

notwendige Personal zu reden sein, das bereitgestellt 

werden muss, und wird über die erforderlichen Struk-

turen zu reden sein, die geschaffen werden müssen, 

um einen gesetzmäßigen und gleichmäßigen Vollzug 

dieser Steuergesetze zu gewährleisten. Ich denke, das 

ist logisch und schlüssig. 

Genau hier beginnen die Probleme. 

Den statistischen Aufzeichnungen der obersten Finanzbe-

hörden der Länder zufolge haben die Betriebsprüfungen 

im Jahr 2006 zu Mehrsteuern, das ist der Begriff, der da 

verwandt worden ist, von knapp 14 Mrd. Euro geführt 

und im Jahr 2007 zu Mehrsteuern von 16,6 Mrd. Euro. 

Ich finde den Begriff der „Mehrsteuern“ eigentlich ein 

wenig eigentümlich, geht es doch um Steuereinnah-

men, die dem Fiskus auf Grundlage der bestehenden 

Steuergesetze zustehen, aber nicht hätten generiert 

werden können, hätte man geglaubt, was diejenigen, 

die Steuererklärungen abgeben, deklarieren, und hätte 

man nicht geprüft. 

Nun hat man geprüft, mit den entsprechenden Mehr-

einnahmen gegenüber dem, was deklariert war - 16,6 

Mrd. Euro sind über eine Million Euro je Prüferin und 

Prüfer. Und auch die Umsatzsteuersonderprüfung er-

zielte 2006 eine Million Euro Mehrergebnis pro Prüfer. 

Und in der Steuerfahndung waren es 630.000 Euro je 

Fahnder per Annum. 

Im Lichte solcher Zahlen müsste man erwarten, dass die 

Bundesländer ein Interesse haben, die Steuerbehörden gut 

personell auszustatten. Das Gegenteil ist der Fall. Selbst 

wenn man die aus ver.di-Sicht unzureichenden eigenen 

Personalbedarfsberechnungen der Arbeitgeberseite 

zugrunde legt, fehlen bundesweit 2.700 Beschäftigte 

im Steuerveranlagungsinnendienst, 3.000 Beschäftigte 

in der Betriebsprüfung und 330 Steuerfahnder. Diese 

Zahlen basieren auf den von den Bundesländern selbst 

erarbeiteten Personalbedarfsberechnungen. Wenn, so 

möchte ich es mal formulieren, die verwaltungseigenen 

Experten in umfangreichen Erhebungen und Sitzungen 

festlegen, wie hoch der Personalbedarf für eine ord-

nungsgemäße Erledigung der anfallenden Arbeit in den 

Finanzämtern ist, dann stellen diese Werte für uns, für 

die Gewerkschaft ver.di, den Mindestwert für die not-

wendige Personalausstattung dar. Nach den Angaben 

unserer Experten sind diese Werte der verwaltungseigenen 

Arbeitsgruppe Personalbedarfsberechnung freilich noch 

deutlich zu niedrig angesetzt. Allerdings hat außer Ham-

burg sonst kein einziges Bundesland diese Personalwerte 

der Personalbedarfsberechnung umgesetzt.

Wobei auffällt: Die Unterbesetzung ist in den alten 

Bundesländern am drastischsten. Wenn man mal vom 

Saarland absieht, dem Schlusslicht, ist es am drastischsten 

bei den reichen Bundesländern im Süden. Während im 

Bundesdurchschnitt auf tausend Einwohner 0,168 Be-

triebsprüfer entfallen, sind es in Hessen nur 0,161 und in 

Bayern gar nur 0,148 Prüfer auf tausend Einwohner. 

Das bedeutet allein in Bayern eine Unterbesetzung 

in der Betriebsprüfung - gemessen an der eigenen 

Personalbedarfsberechnung des Landes - von 29 %. 

Auch der Bundesrechnungshof konstatiert seit Langem 

gravierende Kontroll- und Besteuerungsdefizite. 2006 

hat der Bundesrechnungshof z.B. darauf hingewiesen, 

dass die Prüfungsquote der Umsatzsteuersonderprüfung 

insgesamt zu gering sei, um den Erfordernissen der 

Betrugsbekämpfung zu genügen.

Ich zitiere: „Rechnerisch unterliegt danach ein Unternehmen 

alle 50 Jahre einer Umsatzsteuersonderprüfung“, so der 

Bericht des Bundesrechnungshofs. „Die Prüfungsquote 

ist in den einzelnen Ländern zudem sehr unterschied-

lich. In einem Land werden Unternehmen rechnerisch 

alle 35 Jahre, in einem anderen Land nur alle 77 Jahre 

geprüft. Besonders wirtschaftsstarke und große Länder 

weisen die geringste Prüfungsdichte auf.“ - So weit der 

Bundesrechnungshof. 

Der Rechnungshof kritisierte auch, und auch in diesem 

Punkt möchte ich mich ausdrücklich anschließen, dass 

nur 15 % der Steuererklärungen der so genannten 

Einkommensmillionäre - wir haben davon 15.600 im 

Land - geprüft werden. In einigen Bundesländern sind 

es gar nur 10 %. Es gab sogar ein Finanzamt, das kei-

nen einzigen Einkommensmillionär prüfte, obwohl es 

für hundert zuständig war. Die Angaben der Millionäre 

werden einfach übernommen. Dazu schreibt der Bun-

desrechnungshof: 11
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„Es ist nicht hinnehmbar, dass ein kleiner Personenkreis 

mit bedeutsamen Einkünften von mehr als 500.000 Euro 

kaum geprüft und in der Regel antragsgemäß veranlagt 

wird. Personen mit hohem Einkommen haben Möglich-

keiten, ihr zu versteuerndes Einkommen zu gestalten. Die 

Außenprüfungen dienen dazu, eine gerechte Veranlagung 

der Steuerpflichtigen zu gewährleisten.“ - So weit der 

Bundesrechnungshof. 

Und wir wissen ja, Steueraußenprüfungen lohnen 

sich, auch wenn sie arbeitsintensiv sind. 135.000 Euro 

Mehreinnahmen bringen Außenprüfungen bei Ein-

kommensmillionären im Durchschnitt ein. Es ist schon 

eigentümlich. Während das Bundesfinanzministerium 

eine große Kampagne zur Bekämpfung der Schwarzar-

beit führt - zu Recht - und in einer Pressemitteilung die 

Ergebnisse der Arbeit von 6.500 Zöllnern groß abfeiert 

- zu Recht, 6.500 Zöllner ermittelten eine Schadensumme 

von 603,6 Mio. Euro, das sind 93.000 Euro je ZöllnerIn, 

prima -, veröffentlicht das Bundesfinanzministerium die 

weitaus beachtlicheren Ergebnisse der Betriebsprüfung 

nur versteckt im Internet. Sie sind noch nicht einmal 

eine Presseerklärung wert, während wir gerade aktuell 

erlebt haben, wie die Ergebnisse der Zollfahndung, was 

Schwarzgeld angeht, groß abgefeiert werden: „Zoll be-

schlagnahmt 11 Mio. Schmuggel-Euro“. Die Relationen 

sind irgendwie entglitten. 

Dabei verzichten die Länder, weil sie nicht einmal ihre 

eigene Personalbedarfsberechnung erfüllen, auf jährliche 

Einnahmen von mindestens 6 Mrd. Euro jährlich. Wir 

schätzen den Verzicht auf etwa 3,5 Mrd. Euro durch die 

Unterbesetzung bei den Betriebsprüfern und auf rund 

2,5 Mrd. Euro den Verzicht durch die Unterbesetzung 

bei anderen Prüfdiensten der Veranlagungsstelle und 

der Steuerfahndung. 

Damit freilich nicht genug, zusätzlich erweist sich die 

föderale Organisation des Steuervollzugs als Milliarden-

grab. Das haben mehrere Rechnungshöfe erklärt. Jedes 

Bundesland hat eigene Strukturen, unterschiedliche 

Standards, eigene EDV-Systeme, große Einnahmepoten-

ziale werden so systematisch nicht ausgeschöpft. Erst 

unlängst hat die Bundesregierung in einer Antwort auf 

eine Anfrage der Linksfraktion erklärt, die Auffassung 

des Präsidenten des Bundesrechnungshofs zu teilen, dass 

bisher „ein bundesweiter Zugriff auf wichtige Steuerdaten 

nicht möglich ist“, und dies u.a. die Bekämpfung des 

Umsatzsteuerbetrugs erheblich erschwert. 

Ein Gutachten von Kienbaum für das Bundesfinanzminis-

terium von 2006 erwartet für den Fall einer verstärkten 

Kooperation der Länder bei gleichzeitig verstärkter 

Koordination durch den Bund Effizienzgewinne von 

knapp 6 Mrd. Euro per Annum, allein durch bessere 

strategische Ausrichtung, verbesserten Informationsaus-

tausch und durch bessere Informationsverarbeitung und 

Betrugsbekämpfung und für den Fall einer vollständigen 

Verschiebung der Kompetenzen für den Vollzug der 

Gemeinschaftssteuern von den Ländern auf den Bund 

sogar Mehreinnahmen von 11,4 Mrd. Euro. 

Diese Mehreinnahmen durch effizientere Organisation des 

Steuervollzugs im Bundesstaat können zu einem großen 

Teil zusätzlich zu den Mehreinnahmen erzielt werden, 

die aufgrund verbesserter Personalausstattung generiert 

werden könnten. ver.di schätzt die Mehreinnahmen, die 

durch einen so verbesserten Steuervollzug insgesamt 

erzielt werden können, auf ein Volumen von 11 bis 16 

Mrd. Euro jährlich, je nach dem, welches Modell für den 

künftigen Steuervollzug zugrunde gelegt wird. Das heißt 

im Umkehrschluss: Heute verzichten die öffentlichen 

Haushalte auf Steuereinnahmen in einer Größenordnung 

von 11 bis 16 Mrd. Euro, auf Steuereinnahmen, die ihnen 

steuergesetzlich zustehen würden, aufgrund eines syste-

matisch herbeigeführten Steuervollzugsdefizits. 

Die Leidtragenden sind die auf eine gute öffentliche In-

frastruktur - z.B. für Bildung und Pflege - angewiesenen 

Bürgerinnen und Bürger. Und die Leidtragenden sind die 

Beschäftigten, zunächst einmal die Beschäftigten direkt 

in der Finanzverwaltung, wo sie tagtäglich konfrontiert 

sind mit Arbeitsbelastung und -überlastung, mit der 

Litanei der leeren Kassen und der Erfahrung eines Zwei-

klassensteuervollzugs in doppelter Hinsicht: zum einen 

dadurch bedingt, dass den Lohnsteuerpflichtigen die 

Steuer bereits beim Arbeitgeber abgezogen wird und 

man sich nachträglich um Ausgleich überzahlter Steuern 

bemühen kann, während gleichzeitig die Steuerpflichtigen 

mit Einkünften aus Gewerbebetrieb, selbstständiger Ar-

beit und Kapitalvermögen in großem Umfang geringere 

_ver.di schätzt die Mehreinnahmen, die durch einen 

so verbesserten Steuervollzug insgesamt erzielt

 werden können, auf ein Volumen von 11 bis 16 Mrd. 

Euro jährlich, ...
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Einkünfte deklarieren, als sie tatsächlich erzielt haben, 

und die dann anschließen durch einen ungenügenden 

Vollzug noch systematisch privilegiert werden. 

So hat z.B. ein Bundesland seine Steuerbeamten zu 

„einem maßvollen Steuervollzug“ aufgerufen, bei dem 

„kein Platz für eine rein fiskalische Sicht bei der Festset-

zung und Erhebung von Steuern“ sei. Hilfreich sei daher 

ein „weitgehender Verzicht auf Belege und unnötige 

Kontrollen“. Diese Anweisungen an die Landessteu-

erbehörden wurden auch als Standortargument den 

dort ansässigen und ansiedlungswilligen Unternehmen 

zur Kenntnis gebracht, so wie sich das gehört. Weil es 

hier um verdeckte Wirtschaftsförderung geht und um 

nichts anderes. 

Offenkundig werden so die Vorgaben des Bundesver-

fassungsgerichts missachtet, das in dem so genannten 

„Zinsurteil“ von 1991 dem Gesetzgeber aufgegeben hat, 

„die Steuerehrlichkeit durch hinreichende, die steuerliche 

Belastungsgleichheit gewährleistende Kontrollmög-

lichkeiten“ abzustützen. „Im Veranlagungsverfahren 

bedarf das Deklarationsprinzip der Ergänzung durch 

das Verifikationsprinzip.“ Klingt gut, aber genau an 

dieser Verifikation mangelt es. Man tendiert eher dazu 

glauben zu wollen, statt zu prüfen, und das, obwohl 

man weiß, es gibt Mehreinnahmen, wenn man prüft, 

statt zu glauben. 

Davon, dass diese Norm der steuerlichen Belastungs-

gleichheit, die durch das Verifikationsprinzip abgestützt 

werden soll, durch die heutige Form des Steuervollzugs 

umgesetzt wäre, kann keine Rede sein. Vielmehr muss 

ausdrücklich in Zweifel gezogen werden, ob die derzeit 

praktizierte Form des Steuervollzugs überhaupt ver-

fassungsrechtlich haltbar ist. Wirtschaftsförderung auf 

Kosten der Gleichmäßigkeit der Besteuerung jedenfalls 

bewegt sich - vorsichtig formuliert - zumindest an der 

Grenze der Verfassungswidrigkeit. Und niemand darf sich 

wundern, dass angesichts derart offensichtlicher Mängel 

und Ungerechtigkeiten in der Steuerpraxis, angesichts 

derart leichtfertig und billigend in Kauf genommenen 

Einnahmeverzichts die Beschäftigten im öffentlichen 

Dienst sich durch Hinweise auf angeblich leere Kassen 

bei der Durchsetzung ihrer berechtigten Lohninteressen 

nicht länger beirren lassen. 

Aber nun geht es heute nicht um die Tarifrunde im Länder-

bereich 2009, sondern es geht um die Frage, was gegen 

den Zweiklassensteuervollzug getan werden kann. 

Dazu hält ver.di für unverzichtbar, dass der Bund § 21a 

Finanzverwaltungsgesetz anwendet. § 21a FVG ermöglicht 

es dem Bund schon heute, „einheitliche Verwaltungs-

grundsätze, gemeinsame Vollzugsziele und Regelungen 

zur Zusammenarbeit des Bundes mit den Ländern zu 

bestimmen sowie allgemeine fachliche Weisungen zu 

erteilen“. 

„Initiativen zur Festlegung dieser Angelegenheiten“, so 

heißt es in § 21a FVG weiter, „kann das BMF allein oder 

auf gemeinsame Veranlassung von mindestens vier Län-

dern ergreifen“. Nun gut, der Bund bräuchte im Grunde 

nur die eigenen Richtwerte der Länder - Arbeitsgruppe 

Personalbemessung - verbindlich machen. Nun gut, eine 

Mehrheit der Länder kann widersprechen, aber das öf-

fentlich auszutragen, wäre doch wirklich interessant. 

Ich rege zweitens an, vor Anwendung des Länderfinanz-

ausgleichs die Kosten für den ländereigenen Steuervollzug 

in Abzug zu bringen, um den Anreiz für eine effiziente 

Steuererhebung für die Bundesländer zu steigern. Die 

Klage aufzunehmen, man habe die höheren Kosten, 

wenn man personalbedarfsgerecht einstellt, während 

andere den Nutzen davon hätten, das lässt sich doch 

relativ einfach in den Griff kriegen.

Ferner sollte drittens im Rahmen der Föderalismusreform 

II die Empfehlung des Kienbaum-Gutachtens umge-

setzt werden, mindestens das so genannte optimierte 

Ländermodell umzusetzen und darüber hinaus die 

Zuständigkeit für den Vollzug der Gemeinschaftssteu-

ern sozialverträglich auf den Bund zu übertragen. Der 

Bundesrechnungshof plädiert ja zwischenzeitlich für eine 

Bundessteuerverwaltung aus der Einschätzung heraus, 

dass der Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung 

in Deutschland nicht mehr gewährleistet ist, föderal 

bedingte Strukturen derzeit der Effizienz der Steuerer-

hebung entgegenstehen und es deshalb eine Lösung 

braucht, die die föderal bedingten Nachteile vermeidet. 

Die Prüfungserkenntnisse ließen keine andere Wahl. Sie 

zeigten unmissverständlich, „dass Optimierungsbemü-

hungen innerhalb des geltenden Systems nicht zu den 

gewünschten Ergebnissen geführt haben“. 

Bei einer Bundessteuerverwaltung erhielten das Bundes-

finanzministerium und das Bundeszentralamt für Steuern 

gegenüber den Finanzämtern das konkrete und allgemeine 

Weisungsrecht, um die Auslegung der Steuergesetze 

einheitlich und verbindlich vorgeben zu können, und 

daneben auch die Kompetenz, die Durchführung von 

Steuerprüfungen anzuordnen und bundesweit zu ver-

einheitlichen. „Eine Bundessteuerverwaltung verspricht 
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einen Effizienzgewinn von ca. 11 Mrd. Euro pro Jahr. Sie 

würde zudem helfen, viele andere Probleme zu lösen“, so 

der Präsident des Bundesrechnungshof in einem Brief an 

den nordrhein-westfälischen Finanzminister Linssen.

Ich zitiere: „Die Frage der Gleichmäßigkeit der Steuerer-

hebung würde nicht mehr an den Landesgrenzen enden. 

Die Kontrolldichte wäre erhöht und die dringendsten 

Probleme, beispielsweise die Einführung eines Risikoma-

nagements, könnten ohne aufwendige Abstimmungs-

verfahren zügig gelöst und die Lösung zügig umgesetzt 

werden. Personaleinsatz, technische Ausstattung und 

Prüfungsfrequenz könnten harmonisiert, inkompatible 

EDV-Systeme vermieden werden.“ - So weit der Präsident 

des Bundesrechnungshofes. 

Ich meine, dass diese Aspekte eine ernste Diskussion 

wert sind und will dann noch mal unterstreichen: Die 

Gewerkschaft ver.di ist jedenfalls nicht länger bereit, 

diese künstlich verschuldete Armut der öffentlichen 

Haushalte als Argument gegen die berechtigten Inter-

essen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gelten 

zu lassen. Kein vernünftiger Unternehmer, der laufend 

hohe Außenstände hat, würde zuerst bei der Abteilung 

seines Hauses einsparen, die für das Inkasso zuständig 

ist. So einfach ist die Welt. 

12 Mrd. Euro haben oder nicht haben, ist angesichts der 

offenkundigen Handlungsdefizite und Bedarfe in Infrastruk-

turinvestitionen, in Bildung und Klimaschutz, angesichts 

der unbestrittenen Investitionsbedarfe im Krankenhaus- 

und Pflegebereich alles andere als eine Kleinigkeit. 12 

Mrd. Euro an jährlichen Mehreinnahmen ist konservativ 

geschätzt. Die intensive Prüfung bei Einkommensmillio-

nären ist da noch gar nicht eingerechnet, ebenso wenig 

wie der Effekt, dass bei steigender Prüfungsdichte auch 

die Steuerehrlichkeit und damit insgesamt die Einkünfte 

steigen werden - viele gute Gründe also, das skandalöse 

Zweiklassensystem im Steuervollzug zu beenden und sich 

den großen Fischen zuzuwenden.

Ich sage das vor dem Hintergrund von Pressemeldungen, 

wo BILD und Sat1 ja gerade mal wieder zur Jagd auf 

vermeintliche Sozialbetrüger geblasen haben mit der 

Botschaft, dass „Florida-Rolf“ und „Lapaloma-Peter“ 

für Millionen von Abzockern stehen würden und der 

Sozialstaat so das Geld der hart arbeitenden Steuerzahler 

verbrenne. Wir können im Lichte des Vorgetragenen sehr 

sicher sein, die Praxis sieht anders aus. Der angeblich weit 

verbreitete Sozialmissbrauch ist ein Märchen. Ich will nur 

daran erinnern, dass zuletzt 7,5 Mio. Hartz-IV-Empfänger 

überprüft wurden und nur 4.500 Personen, das sind 0,06 

%, des Missbrauchs überführt wurden. Der finanzielle 

Schaden bezifferte sich auf 27 Mio. Euro. Das entspricht 

0,4 % der gesamten SGB-II-Zahlungen. 

Kein Märchen dagegen ist der milliardenschwere Steu-

erbetrug. Die Schätzungen gehen dahin, dass jedes 

Jahr 30 Mrd. Euro am Fiskus vorbeigeführt werden. Der 

Schaden beläuft sich, wenn man diese Zahlen zugrunde 

legt, auf das Tausendfache des Hartz-IV-Missbrauchs. 

Ich finde, wir sollten einen Beitrag dazu leisten, dass 

sich die Diskussion auf die großen Fische konzentriert, 

statt von den Großen abzulenken, indem man auf die 

Kleinen zeigt. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

_Moderation

Wer eine Bemerkung zum Gesagten machen möchte, 

zwei Mikrophone stehen zur Verfügung. 

Herr Bergmann 

Sie sagen, der Rechnungshof propagiert praktisch diese 

Bundessteuerverwaltung. Ich denke, die Steuerverwaltung 

krankt insgesamt an dieser ausufernden Gesetzgebung. 

Ich habe das mal zusammengestellt. Wenn ein Veranla-

gungsbeamter im Innendienst die Steuererklärung eines 

Gewerbetreibenden im Jahr 2007 nach Recht und Gesetz 

und Vorschriften und sonstigen Vorschriften veranla-

gen will, muss er sich im Computer im Intranet durch 

knapp 1.400 EDV-Seiten wühlen. Allein daran krankt es. 

Das Erste ist die Gesetzgebung und das Zweite ist das 

fehlende Personal. Ich denke, auch eine Bundessteu-

erverwaltung wird nicht darum herumkommen, mehr 

Personal einzustellen. 

_Moderation

Sie haben auf zauberhafte Weise unterstützt, was Herr 

Bsirske gesagt hat.

Frank Bsirske

Ich kann nur zustimmen. Wir brauchen eine Vereinfa-

chung. Wir brauchen auch andere Steuergesetze. Ich habe 

als Stichworte das Thema Unternehmensbesteuerung 

angesprochen. Ich habe das Thema der intensiveren 

Besteuerung großer Erbschaften und Vermögen ange-

sprochen. Und wir brauchen eine Steuervereinfachung, 

okay, einverstanden, das allerdings nicht als Ersatz für 
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eine Debatte über die Defizite im Steuervollzug, so wie 

Herr Linssen das im Grunde anlegt, sondern wir müssen 

- jedenfalls solange wir eine solche Vereinfachung noch 

nicht haben - die Debatte auch über dieses Zweiklas-

sensystem im Steuervollzug und über die Defizite im 

Steuervollzug führen. Je nach dem, wie man dann eine 

anforderungsgerechte Personalbesetzung sicherstellt 

und das mit unterschiedlichen Modellen zu einer Koor-

dination oder Vereinheitlichung der Steuerverwaltung 

kombiniert, kommt man zu Mehreinnahmen unserer 

Ansicht nach zwischen 11 und 16 Mrd. Euro. Da muss 

man überlegen, was für welches Modell von Koordination, 

Kooperation oder Vereinheitlichung spricht. Da hatte ich 

mich dafür ausgesprochen, dass man die Vorschläge des 

Bundesrechnungshofs tatsächlich ernsthaft diskutiert. 

Deswegen sind wir heute hier. Insofern kann ich Ihnen 

nur zustimmen.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

verehrte Gäste, dass ich mich heute 

hier zum Thema Steueroasen und 

zum Thema Liechtenstein äußern 

darf und soll, hat sicher auch etwas 

damit zu tun, dass ich dieses Thema 

fünf Jahre lang sehr intensiv beackert 

habe. Ich darf Ihnen versichern, es 

hat einen hohen Unterhaltungswert 

und ich würde Ihnen gerne das eine 

oder andere Dönecken erzählen, aber 

Reinhard Kilmer

es gibt halt das Steuergeheimnis. Wenn ich meinen Job 

noch ein wenig behalten möchte, muss ich mich natürlich 

daran halten.

Gleichwohl werde ich mich mit dem Thema Steueroasen 

zum einen im Grundsätzlichen und zum anderen am Bei-

spiel Liechtenstein beschäftigen. Am Schluss möchte ich 

auch gern noch auf die Frage eingehen, wie wir weiter 

mit diesem Thema umgehen wollen. 

Steueroasen und Offshore-Finanzplätze zeichnen sich 

besonders aus durch niedrige Steuern, minimale bzw. 

nicht vorhandene Bankaufsicht - gerade wieder ein ganz 
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aktuelles Thema -, ein hohes Maß von Vertraulichkeit und 

geringe eigene Wirtschaftsaktivität. Der Begriff Offshore 

heißt eigentlich: außerhalb der Küstengewässer liegend. 

Heute ist dieser Begriff aber eher juristisch zu interpre-

tieren mit der Definition „außerhalb der Rechtsnorm“ 

und damit auch außerhalb der Legalität. Durch diese 

Charakteristika geben Steueroasen natürlich Anreize zu 

Kapitalflucht, zu Steuervermeidung und damit zur per-

sönlichen Bereicherung zu Lasten der Allgemeinheit. 

Dieser Steuerparasitismus hat eine lange Tradition. Bereits 

in den 30er Jahren während der Weltwirtschaftskrise 

verschärften die Schweiz und Liechtenstein ihr Steuerge-

heimnis, um der Kapitalflucht den Weg zu ebnen. Mit dem 

Aufstieg multinationaler Konzerne in der Nachkriegszeit 

wollten immer mehr kleinere Staaten an dem ertragreichen 

Geschäft mit dem Steuerwettbewerb mitverdienen. Mitte 

der 70er Jahre wurde durch den Abbau der Devisen- und 

Kapitalverkehrskontrollen sowie der Liberalisierung und 

Deregulierung der Finanzmärkte eine neue Runde im 

Anstieg der Steueroasen eingeläutet. 

Mit dem Anstieg der multinationalen Konzerne und ihrer 

Töchter wurde die Zahl der Steueroasen und Offshore-

Plätze nochmals kräftig angeheizt. Mittlerweile sind die 

Steueroasen für das moderne Finanzkapital, insbesondere 

international operierende Banken, Hedgefonds und 

Investmentfonds ein wesentlicher Bestandteil der Welt-

finanzwirtschaft. Und da es eine Menge zu verdienen 

gibt, haben Steueroasen und Offshore-Finanzplätze nach 

wie vor Hochkonjunktur.

Die Britischen Jungferninseln, Hongkong und Panama 

sind Wohnsitz für mehr als eine Million Briefkastenfirmen. 

Auf den Cayman-Islands siedeln sich pro Jahr ungefähr 

1.000 neue Investmentfonds an. Die derzeitige genaue 

Zahl der Steueroasen lässt sich nicht genau ermitteln. 

Die G8-Staaten nennen 42 Steueroasen. Die OECD nennt 

eine Zahl von 47. Die Fachleute von Attac und der NGO 

(Task Justice Network), eine nichtstaatliche Organisation, 

sprechen von mindestens 70 politischen Einheiten, die 

nur vom Steuerparasitismus leben. 

Nach konservativen Schätzungen der Bank für internati-

onalen Zahlungsausgleich befinden sich 23 % aller Bank-

einlagen weltweit in Steueroasen. Das sind drei Billionen 

US-Dollar. Die dadurch bedingten Steuerausfälle liegen 

demnach bei ca. 250 bis 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr. 

Steueroasen locken nicht nur inkriminiertes Kapital von 

Waffenhändlern, Drogenbossen und Steuerhinterziehern 

an, sie setzen auch alle Nichtsteueroasen unter Druck, 

die eigenen Steuersätze auf Gewinne und Vermögen zu 

senken - ein fataler Wettbewerb.

Seit 20 Jahren versuchen nahezu alle Länder sich beim 

Absenken ihrer Steuern auf Kapital und Vermögen zu 

übertreffen. So ist in den Industrieländern seit 1985 die 

Unternehmensbesteuerung von 51 auf 29 % abgesackt. 

Ebenfalls rückläufig sind die Besteuerung des Vermö-

gens und die Entwicklung der Spitzensteuersätze beim 

Einkommen. An dieser Stelle muss natürlich angemerkt 

werden, dass im gleichen Zeitraum die Belastung im 

Arbeitnehmerbereich durch Quellen und Verbrauchsbe-

steuerung entsprechend angestiegen ist. Irgendjemand 

muss die Zeche ja bezahlen. 

Doch mittlerweile bewegt sich etwas. Nicht die Steuer-

manipulation, nicht der unfaire Steuerwettbewerb und 

auch nicht der massive volkswirtschaftliche Schaden 

haben offensichtlich ein Umdenken ausgelöst. 

Vielmehr ist das Geschäft der Steueroasen im Bereich 

der Geldwäsche für die internationale Kriminalität bis 

hin zu terroristischen Netzwerken offensichtlich ein 

Problem geworden.

Die OECD und die EU haben entsprechende Kampagnen 

gestartet. Der Druck auf die Offshore-Finanzplätze und 

Steueroasen wird endlich stärker. 

Betroffen vom wachsenden Druck auf Steueroasen ist 

auch ein kleines Tal in den Bergen zwischen Österreich 

und der Schweiz mit dem Namen Liechtenstein, regiert 

von einem Erbprinzen namens Alois von und zu Liechten-

stein. Doch Prinz Alois ist sauer. Er will sein Fürstentum 

nicht mehr auf eine diskreditierte Steueroase reduziert 

sehen. Vor vier Wochen kündigte er in seiner Rede vor 

dem Nationalfeiertag an, der Alpenstaat werde nun 

mit ausländischen Steuerbehörden kooperieren. Man 

darf gespannt sein. Auf Details ging der Erbprinz leider 

nicht ein. Es ist aber kaum damit zu rechnen, dass Prinz 

Alois nun das EU-Abkommen zur Betrugsbekämpfung 

unterzeichnet und deutsche Steuerflüchtlinge ans Messer 

liefert. Schließlich hat sich das vormals verarmte Bergvolk 

mit seinen Hehlerdiensten zum einzigen Staat in Europa 

entwickelt, der nicht verschuldet ist. 

Liechtenstein hat 31.000 Einwohner und verdient durch 

seine Ministeuer auf etwa 75.000 Stiftungen, Anstalten 

und Trusts jährlich über 100 Mio. Schweizer Franken. 

Damit ist sein Bruttosozialprodukt weltweit mit einem 

Pro-Kopf-Einkommen von 60.000 Euro pro Jahr un-

geschlagen. Glänzend verdienen daran auch mehr als 

200 Treuhänder, die lediglich darüber wachen, dass die 
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tatsächlichen Nutznießer des verschleierten Kapitals 

weiter ruhig schlafen können. 

Seit dem Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum im Jahr 

1995 sprudeln die Geldmassen. Das Land wird regelrecht 

überschwemmt. Aufgesaugt wird das Kapital von einem 

liberalen Gesellschaftsrecht, das fürstlich abgesegnet 

ist und keine moralischen Skrupel hat. Liechtensteiner 

Stiftungen haben nichts mit den in Deutschland üblichen 

Stiftungen zu tun - und mit Wohltätigkeit schon gar nicht. 

Die Liechtensteiner Stiftungen dienen ausschließlich dazu, 

Vermögen, Erbschaften, Aktienpakete und Unterneh-

mensbeteiligungen unsichtbar zu machen. 

Auch die illegale Parteienfinanzierung mit Hilfe einer 

Liechtensteiner Stiftung erfreut sich immer noch gro-

ßer Beliebtheit. Schon der erste Bundeskanzler und 

CDU-Vorsitzende Konrad Adenauer wusste dieses 

System zu schätzen. Mit dem ersten Präsidenten des 

Bundesverbandes der Deutschen Industrie Fritz Berg und 

Vertreter des feinen Bankhauses Oppenheim gründete 

man die Staatsbürgerliche Vereinigung 1954 Köln-Bonn 

e.V. . Später wurden ähnliche Vereine gegründet, die 

alle wegen der vermeintlichen Gemeinnützigkeit von 

der Steuer befreit waren. In Wirklichkeit dienten die-

se Waschanlagen nur dazu, dass die Zahlungen von 

Daimler Benz, Flick, der Deutschen Bank, Siemens u.a. 

für angebliche Beratungsleistungen oder ähnliches als 

Betriebsausgaben steuerlich abgesetzt werden konnten, 

obwohl sie ausschließlich verdeckte und damit illegale 

Parteispenden darstellten. 

Neben der Parteienfinanzierung wurde aber auch das 

System Liechtenstein von zahlreichen Konzernen wie 

Siemens, BMW und Elf Aquitaine zur Verschleierung 

von Schmiergeldzahlungen genutzt. Bei dem Konzern 

Elf Aquitaine waren es im Zusammenhang von dem Kauf 

Leuna, Minol allein über 40 Mio. Euro, die an Schmiergeld 

geflossen sind. 

Der DDR-Devisenbeschaffer Schalck Golodkowski un-

terhielt in Liechtenstein auch zahlreiche Stiftungen, 

u.a. die Befino, Refinco, Monvey und die Hanseatic. 

Viele Vermögenswerte blieben nach Auflösung der DDR 

verschwunden. Man spricht von ca. 15 Mio. Euro. Aber 

auch Privatiers, wie deutsche Stardirigenten, Springrei-

ter, kolumbianische Drogenhändler und afrikanische 

Diktatoren pumpen nach wie vor ihre Gelder in die 

liechtensteinischen und helvetischen Tresore. Die Liste 

ließe sich endlos fortsetzen. 

Das System Liechtenstein funktioniert allerdings nur im 

Zusammenwirken mit Schweizer Banken. Beide Finanz-

plätze sind eng miteinander verbunden. Die meisten 

Konten der Liechtensteiner Stiftungen werden in der 

Schweiz geführt. Es sind gerade die Vermögensberater 

Schweizer Banken, die als Zuträger für Liechtensteiner 

Treuhänder und deren Stiftungen agieren. So werden z.B. 

Gelder auf Schweizer Nummernkonten und Stiftungen 

umfirmiert, um der Abgeltungsteuer zu entgehen, die 

von der Schweiz auf Druck der EU einbehalten wird. Von 

der Abgeltungsteuer befreit sind nämlich so genannte 

Juristische Personen und Kapitalgesellschaften, zu denen 

auch die Liechtensteiner Stiftungen gerechnet werden. 

Doch die Festung wankt. Seit Jahrzehnten schien das 

Schweizer und Liechtensteiner Bankgeheimnis eine sichere 

Mauer des Schweigens zu sein, die Hehler und Stehler 

gleichermaßen Schutz geboten hat. Doch es gibt erste 

Löcher in der Mauer. Ein Lichtblick ist die Unterschrift 

der Schweiz unter ein Abkommen zur Betrugsbekämp-

fung mit der EU, das im Dezember diesen Jahres in Kraft 

treten wird. 

Darin sichert die Schweiz bei der Mehrwertsteuer-

hinterziehung endlich eine deutliche Kooperation zu, 

möglicherweise ein Einfallstor für Ermittlungen gegen 

Steuersünder im Unternehmensbereich. Es gibt aber auch 

erstmals konkrete Beweise dafür, dass die alpinen Geld-

institute Steuerflüchtlinge nicht nur geduldet, sondern 

aktiv unterstützt und auch angeworben haben. 

Bestätigt wurde dieser lange vorherrschende Verdacht 

durch die Ermittlungsergebnisse der Steuerfahndung und 

den Bericht des Untersuchungsausschusses des US-Senats 

vom 17.07.2008. Danach wird seit vielen Jahrzehnten 

die Steuerflucht von Liechtensteiner und Schweizer 

Banken generalstabsmäßig organisiert. Erste Hinweise 

ergaben sich aus einem Datenbestand des Treuhänders 

Dr. Batlinger Anfang 2000, der den Ermittlungsbehörden 

zugespielt worden ist. 

In einer sehr effektiven Zusammenarbeit der Staatsan-

waltschaft Bochum und der Steuerfahndung konnten 

allein hier über 100 Mio. Euro an hinterzogenen Steuern, 

Zinsen und Strafen realisiert werden. Dabei muss man 

_Die Liechtensteiner Stiftungen  dienen ausschließlich 

dazu, Vermögen, Erbschaften, Aktienpakete und 

Unternehmensbeteiligungen unsichtbar zu machen. 
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noch berücksichtigen, dass der Segen für den Fiskus 

eigentlich in der Zukunft liegt. Denn in allen Fällen, die 

von der Staatsanwaltschaft Bochum bearbeitet worden 

sind, wurden die Stiftungen aufgelöst, da sie enttarnt 

waren. Es machte also keinen Sinn mehr, das Geld in 

Liechtenstein zu bunkern. Es wurde zurückgeführt. Und 

in Zukunft muss sich natürlich dann auch der Ertrag aus 

diesen Vermögen in den jeweiligen Steuererklärungen 

widerspiegeln. Der eigentliche Ertrag ist also noch viel 

höher als das, was an Steuernachzahlungen festgestellt 

worden ist. 

Eine neue Ermittlungswelle wurde durch die Daten der 

LGT-Bank ausgelöst, die über den Bundesnachrichten-

dienst den Ermittlungsbehörden zur Verfügung gestellt 

wurde. Mit dem ehemaligen Postchef Klaus Zumwinkel 

traf es sicher nicht zufällig am Anfang einen prominen-

ten Steuerflüchtling. Folgerichtig gingen anschließend 

zahlreiche Selbstanzeigen ein, die in großer Zahl auf dem 

vorhandenen Datenbestand gar nicht vorhanden waren, 

mittlerweile schon über 250. 

Eine kleine Anekdote am Rande: Die Liechtensteiner 

Behörden haben sich tatsächlich erdreistet, bei der 

Staatsanwaltschaft in Bochum um Amtshilfe wegen der 

geklauten Daten der LGT-Bank nachzusuchen. Genauso 

gut hätte die sizilianische Mafia das Bundeskriminalamt um 

Amtshilfe bitten können - ein Stück aus dem Tollhaus. 

Es braut sich aber noch weiteres Unheil in Baden-Würt-

temberg zusammen. Dort wurden 30.000 Datensätze 

über Schweizer Konten zum Kauf angeboten. Ein Sprecher 

des Finanzministeriums in Stuttgart hat bestätigt, die 

Sache läuft noch. Man verhandelt offensichtlich noch. 

Im Rahmen eines Verfahrens vor dem LG Rostock wurden 

Datensätze über 1.000 deutsche Kunden der Liechten-

steinischen Landesbank LLB an die Ermittlungsbehörden 

übergeben. Auch hier ist mit einer neuen Welle zu rech-

nen. Anfang August gab es in Nürnberg erste Gespräche 

eines ehemaligen Managers der Schweizer Julius Baer 

Bank mit deutschen Ermittlungsbeamten über Anlieger 

mit Trusts auf den Cayman Islands. Man darf auch hier 

auf die weitere Entwicklung gespannt sein. 

Aber auch durch die Ermittlungen in den USA gegen 

die Großbank UBS wird der Druck auf die Schweiz und 

Liechtenstein erheblich erhöht. Der ehemalige Mitarbeiter 

der LGT-Bank Heinrich Kieber lieferte über 12.000 Seiten 

Datenmaterial an die amerikanischen Steuerbehörden, 

die umgehend eine umfangreiche Fahndungsaktion 

gestartet haben. Die Ergebnisse wurden im Juli 2008 

dem Untersuchungsausschuss des US-Senats vorgestellt. 

Dabei wurde detailliert beschrieben, wie Banken aus dem 

Fürstentum Liechtenstein beim Schleusen und Tricksen 

mitgewirkt haben. Der demokratische Senator Karl Levin 

konstatierte angesichts der Ermittlungsergebnisse in Sachen 

UBS: „Steueroasen führen einen Wirtschaftskrieg gegen 

die USA. Das Bankgeheimnis und die Geschäftspraktiken 

ihrer Banken fördern den Steuerbetrug.“

Der Senat hat im Juli harte Sanktionen gefordert und 

droht mit dem Entzug von Lizenzen für Institute aus 

unkooperativen Ländern. Und man weiß, dass die USA 

traditionell wenig Hemmungen haben, andere Staaten 

unter Druck zu setzen. Schon im Kalenderjahr 2003 

haben die USA mit einem Zusatz zum Doppelbesteue-

rungsabkommen durchgesetzt, dass das Bankgeheimnis 

der Schweiz aufgeweicht worden ist. Sollte das Gesetz 

Stop Tax Haven Abuse Act bei einem Wahlsieg Barack 

Obamas tatsächlich erlassen werden, sind strenge Sank-

tionen zu erwarten. 

Deutsche Politiker verhalten sich merkwürdigerweise 

wesentlich zurückhaltender, wenn es darum geht, 

deutlichere Töne anzuschlagen und Konsequenzen zu 

ziehen. Insofern bin ich auf den heutigen Nachmittag 

sehr gespannt. Was tun wir? Nach dem Medienrummel 

in Sachen Zumwinkel ist es wieder merklich ruhiger ge-

worden bei den politisch Verantwortlichen. Nach den 

Krokodilstränen und nach Forderungen nach härteren 

Strafen sowie mehr Personal für den Prüfungsdienst sind 

leider keine Taten gefolgt. Dabei ist durch das Einschrei-

ten der USA die Auseinandersetzung in eine völlig neue 

Dimension gerückt und eröffnet auch neue Erfolgsaus-

sichten. Gerade deshalb ist auch für uns im Bereich der 

nationalen Auseinandersetzung jetzt Handlungsbedarf 

angesagt. Die Zeit dafür war noch nie so günstig. 

Auf eine EU-Lösung sollten wir allerdings nicht warten. 

Die mühsamen und endlos zähen Verhandlungen um 

eine gemeinsame Haltung beim Erlass einer Richtlinie zur 

Zinsbesteuerung lösen noch im Nachhinein Schaudern 

aus. Der Kern des Problems ist: In der EU sitzen wir mit 

Schurkenstaaten gemeinsam an einem Tisch, wenn über 

Aktionen gegen Steuerhinterziehung und Kapitalflucht 

geredet und beschlossen werden soll. Prof. Michael 

Krätke von der Uni Amsterdam hat das Problem exakt 

beschrieben und sinngemäß gesagt: Wen wundert es 

noch, dass sich Länder wie Österreich, Luxemburg, Hol-

land, Großbritannien und Frankreich als Schutzmacht 

Monacos einem Informationsaustausch über Kapitalflucht 
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widersetzen. Sie spielen ein übles Spiel, da sie Profiteure 

und Geschädigte zugleich sind.

Vor diesem Hintergrund ist es geradezu absurd, ständig 

auf europäische Lösungen zu hoffen. Es wäre kein Problem 

bilateral über Doppelbesteuerungsabkommen Auskunfts-

regelungen nach europäischem Standard einzufordern. 

Es wäre kein Problem, im Bereich der Wirtschaft mit 

nationalen Verträgen Druck aufzubauen. Die Schweiz 

hängt am Tropf der deutschen Wirtschaft und nicht 

umgekehrt. Es wäre kein Problem, den Liechtensteiner 

und Schweizer Banken auf deutschem Hoheitsgebiet die 

Lizenzen zu entziehen. Es wäre kein Problem, im Bereich 

der Steuerfahndung und Betriebsprüfung das Personal 

zu verstärken. Es wäre kein Problem, transnationale 

Unternehmen zu mehr Transparenz zu verpflichten über 

Auslandsniederlassungen, Gewinne und Steuern im 

Ausland. Das Druckpotenzial ist beträchtlich. Man muss 

es nur nutzen wollen. 

Mit einem Gespräch mit einem Schweizer Banker bin 

ich mal gefragt worden: Wenn ihr die Rolle der Schweiz 

und Liechtensteins bei der Schädigung eurer Volkswirt-

schaft seht, warum regt ihr euch eigentlich nicht auf? 

Der Mann hat Recht. Wir sollten uns aufregen. Wir 

sollten uns aufregen über den maroden Zustand vieler 

Schulen. Wir sollten uns aufregen über die Schließung 

von Hallenbädern und Büchereien. Wir sollten uns auch 

aufregen, wenn bei Tarifverhandlungen gebetsmühlen-

artig erklärt wird, die Kassen sind leer. Vielleicht sollten 

wir uns aber auch aufregen über unser Strafrecht. Wenn 

man beklagt, die Steuerhinterziehung beschädige das 

Gemeinwesen, sie aber aburteilt wie Eierdiebe, macht 

man sich unglaubwürdig. Da könnte man schließlich 

meinen, es ist doch alles nicht so schlimm. Aber auch 

über die strafbefreiende Selbstanzeige darf man noch 

mal nachdenken. 

Wir sollten uns aber besonders aufregen, wenn Politiker 

nichts tun, um die volkswirtschaftlichen Schäden durch 

Hehler und Stehler in den Steueroasen abzuwenden, weil 

vielleicht einflussreiche Vertreter von Banken und Teilen 

der Wirtschaft wollen, dass alles so bleibt, wie es ist.
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Problem liegt im Grundgesetz verborgen. Das ist der Art. 

85. Danach unterstehen zwar die Landesfinanzverwal-

tungen bei der Auftragsverwaltung den Weisungen des 

Bundes, im Art. 108 (7) GG wird dann aber gesagt, dass 

die Bundesregierung allgemeine Verwaltungsvorschriften 

nur mit Zustimmung des Bundesrats erlassen darf. 

Da stellt sich jetzt die große Frage, und das ist seit 

Schaffung des Grundgesetzes strittig, ob allgemeine 

Verwaltungsvorschriften auch allgemeine Weisungen 

sind. Unstrittig darf also der Bund im Rahmen der Auf-

tragsverwaltung Einzelweisungen erlassen. Aber wenn 

es um die Frage der allgemeinen Weisung geht, die über 

den Einzelfall hinausgeht, ist es strittig, ob der Bund diese 

Berechtigung nach dem Grundgesetz hat. Man hat sich in 

der Steuerverwaltung 1970 dadurch beholfen, dass man 

eine so genannte Staatssekretärsvereinbarung getroffen 

hat. Da wird dann kodifiziert, dass allgemeine Regelungen 

durch so genannte BMF-Schreiben getätigt werden, wenn 

nicht die Mehrzahl der Länder dem widerspricht. 

Dieser Zustand ist jetzt im Föderalismusreformbegleit-

gesetz kodifiziert worden als Ergebnis der Föderalismus-

Sehr verehrter Herr Vorsitzender, liebe 

Damen und Herren, kurz zu meiner 

Person: Mein Name ist Schleicher. Ich 

bin Abteilungsleiter im Bundesrech-

nungshof, zuständig für die Einnah-

meprüfungen und hier insbesondere 

den Steuerbereich. 

Der Bundesrechnungshof fordert schon 

seit längerem, im Grunde schon seit 

dem Jahr 2000, dass der Bund den 

gesamten Steuervollzug übernimmt, 

dass wir diese Form der Auftragsver-

waltung, wie wir sie heute kennen, 

beenden, um hier klare Zuständigkeiten 

zu schaffen. Der Bundesrechnungs-

hof hat über die Jahrzehnte hinweg 

festgestellt, dass der Bund seiner 

Rechts- und Fachaufsicht in diesem 

Bereich tatsächlich - auch aus recht-

lichen Gründen - nicht nachkommt 

oder nicht nachkommen kann. Das 

Klaus Schleicher
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kommission I, und zwar ist da in §§ 20 und 21 des FVG 

nunmehr geregelt, dass der Bundesminister Anweisungen 

für IT-Programme, einheitliche Verwaltungsgrundsätze, 

gemeinsame Vollzugsziele, Regelungen der Zusammenar-

beit sowie allgemeine fachliche Anweisungen vorgeben 

kann, jetzt kommt aber wieder die große Einschränkung, 

wenn nicht die Mehrheit der Länder widerspricht. Das 

ist die Krux der Angelegenheit. 

Um mal die Dimension deutlich zu machen, um die 

es hier geht, habe ich Ihnen die Steuereinnahmen 

als Steueraufkommen 2007 zusammengestellt. Diese 

gemeinschaftlichen Steuern von 382 Mrd. Euro sind 

die Steuern, die im Rahmen der Auftragsverwaltung 

durch die Landesfinanzverwaltungen verwaltet werden. 

Daneben gibt’s noch Bundessteuern von geringerer 

Bedeutung und die Ländersteuern. Unten sehen Sie 

die Gesamtverteilung dieser Steuern. Lohnsteuer und 

Umsatzsteuer, die Steuern, die den Normalbürger am 

meisten betreffen, haben auch die größte Bedeutung 

unter Aufkommensgesichtspunkten. 

Die Feststellungen des Bundesrechnungshofes zeigten 

in der Vergangenheit, dass in vielen Bereichen dieses 

Steuersystem im Rahmen der Auftragsverwaltung als 

unzureichend angesehen werden muss. Ich habe Ihnen 

Bemerkungen des Bundesrechnungshofes zusammen-

gestellt, die im Jahresbericht des Bundesrechnungshofs 

aufgenommenen Feststellungen, die gegenüber dem 

Parlament vorgetragen werden, dem Parlament in Form 

des Rechnungsprüfungsausschusses bzw. des Haushalts-

ausschusses, um zu zeigen, wo die Problembereiche 

liegen. 

Angesprochen worden ist ja schon die Steuerfahndung. 

Das zieht sich über die Jahre hinweg. Wir haben die 

Bemerkung aus dem Jahr 2000, die auch im Internet 

einsehbar ist. Das läuft unter der Adresse www.Bundes-

rechnungshof.de. Dort können Sie alle Bemerkungen und 

auch alle Berichte, soweit veröffentlicht, des Bundesrech-

nungshofes nachlesen. Hier hatte sich schon 1994 eine 

Länderarbeitsgruppe gebildet, die ein gesetztes Soll von 

Verhandlungsprüfern vereinbart hatte mit einer Aufsto-

ckungsrate von jährlich 10 %. Es hat sich eigentlich nichts 

getan. 1996 haben wir dann festgestellt, dass immer nur 

1.400 Fahndungsprüfer gegeben waren. Das waren also 

77 % dieses eigentlich von den Ländern selbst vereinbar-

ten Solls. Und dann ist eben wieder die Differenz in den 

einzelnen Bundesländern, was den Bundesrechnungshof 

immer dazu bewegt, den Bundesminister aufzufordern, 

Sorge für eine Gleichmäßigkeit der Besteuerung auch 

in Form einer gleichmäßigen Personalausstattung zu 

tragen. Es ist schon angesprochen worden, dass ins-

besondere die etwas reicheren Länder da eine gewisse 

Zurückhaltung zeigen. 

Baden-Württemberg und Bayern haben also nur 50 % 

dieses Solls erreicht, während NRW, Bremen und Rheinland-

Pfalz tatsächlich 100 % erreichen. Das ist ein Zustand, 

der unter dem Gesichtspunkt der Gleichmäßigkeit der 

Besteuerung und der Besteuerung nach der persönlichen 

Leistungsfähigkeit nicht hinnehmbar ist. 

Ich habe Ihnen eine Auflistung zusammengestellt. Da 

geht man davon aus, wie viele Fahnder in den einzelnen 

Bundesländern vorhanden sind, und setzt das ins Ver-

hältnis zu einem Bundesdurchschnitt. Im Bundesdurch-

schnitt gibt es je 100.000 Einwohner 2,5 Fahnder. Sie 

sehen jetzt hier bei den einzelnen Bundesländern den 

Unterschied zu diesem Bundesdurchschnitt. Bei den 

roten Zahlen fehlt die dort genannte Zahl der Fahnder, 

während bei den schwarzen Ländern mehr Fahnder als 

im Bundesdurchschnitt da sind. Das ist auch wieder 

relativ unterschiedlich. 

Wir haben wieder Bayern, da fehlen 35 Fahnder. Wäh-

rend andere Länder z.B. NRW 62 Fahnder über dem 

Bundesdurchschnitt haben. Diese Ungleichmäßigkeiten 

sollten den Bundesminister auffordern, hier für eine 

Gleichmäßigkeit zu sorgen, sofern es denn rechtlich 

gegenüber den Ländern durchsetzbar ist. Da liegt wie-

derum das Problem.

Ein weiteres Problem ist die Versicherungsteuer. Das ist 

eine Steuer, die auch von den Ländern verwaltet wird, 

aber dem Bund insgesamt als Bundessteuer zusteht. 

Das Aufkommen ist nicht unwesentlich. Es sind rund 

10 Mrd. Euro. Hier geht es um die Frage der Prüfung 

im Rahmen dieser Versicherungsteuer. Das verfolgt der 

Bundesrechnungshof schon seit einiger Zeit und hat in 

den Bemerkungen 2001 festgestellt, dass diese Prü-

fungsdichte und die Personalausstattung in den Ländern 

äußerst unterschiedlich ist. Da gibt’s also Länder, die 

haben überhaupt keine Prüfung in dem Bereich durch-

geführt, während andere Länder, die mit qualifiziertem 

Personal an diese Dinge herangegangen sind, deutlich 

mehr Ergebnisse erzielen. 

Das Problem ist natürlich: Die Länder haben unter Auf-

kommensgesichtspunkten kein Interesse an dieser Steuer, 

weil sie insgesamt dem Bund zusteht. Man muss da schon 

ein weites und großes Herz haben, um zu sagen, auch 



dann sind wir bereit, im Rahmen der Bundestreue hier 

hinreichend tätig zu werden. Das ist halt nicht gewähr-

leistet. Das zieht sich weiter durch. 

In diesem Jahr haben wir wieder eine Prüfung durch-

geführt und festgestellt, dass jetzt auch noch Steuer-

sparmodelle in diesem Bereich gefahren werden. Es gibt 

also jetzt bestimmte Problembereiche bei Garantie- und 

Servicepaketen bei den Automobilproduzenten. Da 

ist wohl nach der Rechtslage eindeutig, dass die der 

Versicherungsteuer unterliegen. Aber einzelne Länder 

haben das unter Aufkommensgesichtspunkten dann als 

umsatzsteuerpflichtig gewertet. Und im Umsatzsteuer-

recht gibt’s eine Regelung: Sofern Umsatzsteuer, dann 

keine Versicherungsteuer bzw. vice versa.

Da gab es eine heftige Auseinandersetzung zwischen 

dem Bund, dem die Versicherungsteuer zu 100 % zu-

steht, und den Ländern, die über die Umsatzsteuer dann 

auch einen gewissen Anteil für sich in Anspruch nehmen 

wollten. Da wurde dann sogar das Einzelweisungsrecht 

des Bundesministers bestritten. Der hat in einem Einzelfall 

bei einem einzelnen Automobilunternehmen gesagt, 

nein, ihr müsst das so handhaben. Da hat sich dann 

die Finanzministerkonferenz heftig dagegen verwahrt 

und ausgeführt, wenn ihr von solchen Einzelweisungen 

Gebrauch macht, das zerstöre ja das Gute Verhältnis 

zwischen Bund und Ländern. Das ist auch irgendwo 

etwas seltsam. 

Die Bemerkung 2002 war ein wunderschöner Fall. Da 

hat ein Unternehmen bzw. zwei Unternehmen auf eine 

Ausschreibung hin für ein satellitengestütztes militä-

risches Aufklärungssystem bei einem nord- und einem 

süddeutschen Finanzamt eine so genannte verbindliche 

Zusage beantragt. Die wollten wissen, wie das umsatz-

steuerlich zu behandeln ist. Umsatzsteuerpflichtig ist 

diese Angelegenheit selbstverständlich dann, wenn die 

Lieferung im Inland erfolgt. Die erteilten verbindlichen 

Zusagen waren dann äußerst unterschiedlich. 

Ein süddeutsches Finanzamt hat zumindest die Installation, 

die ja auf der Erde in der Bundesrepublik Deutschland in 

Bayern getätigt werden sollte, als umsatzsteuerpflichtig 

angesehen, während es die Satelliten, die da oben dann 

irgendwie rumschwirren, als umsatzsteuerfrei bewertete. 

Während das norddeutsche Finanzamt noch viel cleverer 

war. Das hat insgesamt hier eine Lieferung in das Weltall 

angenommen. Das war eine bis dahin völlig unbekannt 

Variante im Umsatzsteuerrecht. Sie finden auch in den 

Akten natürlich dann in solchen Fällen keinerlei weitere 

Begründung. Das sind nicht die Akten des Finanzamts, 

sondern das ist dann weiter oben angesiedelt. Das 

bewirkte dann einen Umsatzsteuerausfall von 47 Mio. 

Euro. Das sind ja keine Peanuts. Das ist für mich wieder 

der eindeutige Fall der Wirtschaftsförderung in einem 

bestimmten Bundesland. Die haben über diese Art ge-

währleistet, dass die Produktion dann da oben erfolgte mit 

den nachteiligen Folgen für das Steueraufkommen. 

Die Umsatzsteuer wird ja auch zwischen Bund und Län-

dern verteilt. Länder erhalten etwa 50 % von diesem 

System, so dass sich hier ein einzelnes Land zu Lasten 

des Bundes und er anderen Länder irgendwie der Wirt-

schaftsförderung widmet. 

Auch wieder ein Problem, auch der Steuerfahndung, 

ist die Kapitalübertragung ins Ausland, die ja schon vor 

Liechtenstein ein großes Problem der Bundesrepublik 

Deutschland war. Das waren die so genannten Ban-

kenfälle, die durch Steuerfahndungserhebungen dann 

bei Frankfurter Banken aufgetan wurden, auch Kapi-

talverlagerung, auch Liechtenstein und ähnliches. Wir 

haben uns dann noch mal angesehen, was tatsächlich 

aufgrund dieser Feststellung erfolgte. Und wir mussten 

wiederum feststellen, dass die Sachbehandlung in den 

Bundesländern äußerst unterschiedlich gewesen war. Das 

betraf zum einen die Fälle, die von der Steuerfahndung 

selbst bearbeitet wurden, mit den Möglichkeiten, die 

die Steuerfahndung hat. Die hat natürlich ganz andere 

als eine Veranlagungsstelle. Sie sehen also hier die 

Unterschiede. Während die Steuerfahndung in Bayern 

nur 2.700 Fälle bearbeitete, waren es in anderen Bun-

desländern deutlich mehr, also schon das Gros der Fälle, 

um hier auch zu einem vernünftigen fahndungsmäßigen 

oder prüfungsmäßigen Ergebnis zu kommen. Äußerst 

unterschiedlich waren auch die sonstigen Maßnahmen, 

also Vorteilsabschöpfung, Bußgelder auch gegenüber den 

Banken, die ja im Grunde Beihilfe zur Steuerhinterziehung 

geleistet haben, oder auch die Haftungsinanspruchnahme 

der Banken. Es war wieder ein deutlicher Unterschied 

zwischen den einzelnen Bundesländern feststellbar, 

der uns auch wieder bewogen hat, den Bundesminister 

aufzufordern, in solchen Fällen für eine gleichmäßige 

Rechtsanwendung zu sorgen. 

Aber das ist natürlich immer ein bisschen problematisch, 

weil uns dann der Bundesminister antwortet, das ist 

Angelegenheit der Länder und er hat da kaum oder nur 

geringe Einflussrechte - nach der alten Rechtslage nicht 

und das hat sich eigentlich jetzt nicht verändert. 22



Die Umsatzsteuersonderprüfung ist schon angesprochen. 

Das ist ein wirklich gravierendes Problem, insbesondere 

angesichts der Hinterziehungsquoten, die in diesem Bereich 

feststellbar sind. Wir haben das also 2006 aufgegriffen 

und festgestellt, dass hier die Prüfungsquote so ist, dass 

ein Unternehmen alle 50 Jahre irgendwie überprüft wird, 

auch vom Ergebnis nicht hinnehmbar. Dann haben wir 

uns mal intensiver mit den Problemen beschäftigt. 

Sie sehen hier die Sonderprüfungsquote, jeweils darge-

stellt nach den einzelnen Jahren, jeweils das Land, das 

ein Maximum an Prüfungstätigkeit bewirkt hat, und rot 

das Land, das am wenigsten geprüft hat. Der schwarze 

Strich in der Mitte ist der Bundesdurchschnitt. Das sind 

Differenzen zwischen den einzelnen Bundesländern, 

die tatsächlich auch nicht hinnehmbar sind. Da muss 

irgendwas passieren. Nun sind die Einwirkungsmöglich-

keiten des Bundesministers hier natürlich auch wieder 

eingeschränkt, weil es hier um Fragen der Personal-

ausstattung geht. Da kommen die Länder angesichts 

des Föderalismusreformbegleitgesetzes immer mit dem 

Argument: Personal berührt den Haushalt und Haushalt 

ist unsere Angelegenheit, hat dich überhaupt nicht zu 

interessieren. 

Das sind die neuen Zahlen vom IFO-Institut bezüglich 

der Umsatzsteuerausfälle. Sie sehen also, es ist zwar 

prozentual immer noch bei dem Prozentsatz von 9 % der 

Quote geblieben, die hinterzogen bzw. nicht abgeführt 

wird, aber es sind immerhin 17 Mrd. Euro geschuldetes 

Umsatzsteueraufkommen, die nicht an den Fiskus ab-

geführt werden. Der Betrag ist schon ganz heftig. Da ist 

dringend geboten, dass man sich diesen Dingen widmet. 

Das geht über den Karussellbetrug hinaus, der auch 

schon einen wesentlichen Anteil an diesen Tatbeständen 

hat, über die allgemeine Hinterziehung und dann auch 

die Insolvenzen, bei denen da teilweise auch kriminelles 

Verhalten feststellbar ist, Firmenverstöße, wo einfach das 

Recht nicht angewandt wird. 

Angesichts dieser Zahlen ist hier bei der Umsatzsteu-

ersonderprüfung dringender Handlungsbedarf nach 

Auffassung des Bundesrechnungshofes. 

Das betrifft auch die Betriebsprüfungen. Hier sehen Sie 

wieder wie bei der Umsatzsteuersonderprüfung eine Zusam-

menstellung der Prüfungsquoten, jeweils wieder Maximum 

wie auch Minimum in den Bundesländern. Sie sehen hier 

eine Bandbreite unterschiedlichen Prüfungsverhaltens, die 

doch einen gewissen Handlungsbedarf erkennen lässt, 

insbesondere wenn man die nächste Folie betrachtet. 

Das ist auch eine Betrachtung über die Jahre hinweg, und 

zwar wiederum die Prüfungsquoten in Prozent und die 

Nullquote in Prozent. Sie sehen, dass die Prüfungsquote 

deutlich absinkt. Und die Fälle, die ohne steuerliches 

Mehrergebnis, ohne die Feststellung geschuldeter Steu-

ern, die nicht abgeführt worden sind, steigen auch noch. 

Diese Schere ist ganz gefährlich: Die Zahl der geprüften 

Fälle sinkt und noch die Zahl von den geprüften Fällen, 

die ohne Ergebnis enden. Auch darüber sollte man sich 

mal Gedanken machen, was hier an Ursachenforschung 

zu betreiben ist, wie diese Dinge geändert werden 

können. 

Jetzt kommen wieder die berühmten Einkommensmil-

lionäre vom Jahr 2002. Wir hatten damals aufgrund 

eigener Abfragen bei den Ländern eine Zahl von 15.600 

Einkunftsmillionären, also über 500.000 Euro festgestellt. 

Unsere Bemerkungen hat das Bundesministerium zum 

Anlass genommen, sich nunmehr diese Zahlen etwas 

dezidierter melden zu lassen. Heute sind es nur  noch 

11.000. Wo der Rest verblieben ist, weiß keiner. Wahr-

scheinlich sind die jetzt alle in Hartz IV. 

Aber von Bedeutung ist: Das durchschnittliche Mehrer-

gebnis bei Prüfungen in diesem Bereich beträgt 135.000 

Euro. Das sind auch wiederum keine Peanuts. Die Prü-

fungsquoten von 10 bis 60 % bedeuten vom Ergebnis her, 

weil immer im Regelfall drei Jahre geprüft wird und es 

soll auch Anschluss geprüft werden, weil das besondere 

Einkünfte sind im Sinne der Betriebsprüfungsordnung, 

dass alle 30 Jahre einer mal der Prüfung unterliegt. Die 

neueren Zahlen über die Prüfungsquoten 2007, die jetzt 

vom Bundesfinanzministerium zusammengestellt wurden, 

ergeben dieses Bild:

Ein Land hat gar nicht geprüft, während ein anderes Land 

100 % prüft. Dazwischen liegen dann die anderen Länder. 

Das ist auch vom Ergebnis her nicht so bezaubernd. 

Diese Folie ist auf ein Bundesland kapriziert. Es geht 

um die Besteuerung der Land- und Forstwirte. Auch 

dieser Berufs- und Personenkreis sollte dem Grundsatz 

_Ein Land hat gar nicht geprüft, während ein anderes 

Land 100 % prüft. Dazwischen liegen dann 

die anderen Länder. Das ist auch vom Ergebnis her 

nicht so bezaubernd.

23
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der Gleichmäßigkeit der Besteuerung unterliegen. Aber 

da haben bestimmte Landwirte in einem bestimmten 

Bundesland eine ganz neue Einkunftsart entdeckt, sich 

nämlich vom Finanzamt einfach schätzen zu lassen. 

Landwirte haben im Regelfall ihre Betriebsergebnisse 

vorliegen, weil sie die für irgendwelche Beihilfen auf 

EU-Ebene brauchen. Die wissen also ganz genau, was 

sie für einen Gewinn im Jahr machen. Dann gucken die 

und sagen, na ja, dann lassen wir uns mal schätzen. Im 

Regelfall geht das komischerweise auch günstiger aus. 

Das machen die dann so über Jahre, ohne dass da ein 

Finanzamt mal Anlass sieht, denen ihre steuerlichen 

Pflichten näher zu bringen – durch Zwangsgeld oder 

indem man die Schätzung angemessen erhöht. 

Das sind 20.000 land- und forstwirtschaftliche Betriebe, 

die sich in diesem Verfahren sehr wohl fühlen, davon 50 

% in einem Bundesland. Da ist die Gleichmäßigkeit der 

Besteuerung nach Auffassung des Bundesrechnungshofes 

bei Gott nicht mehr gewährleistet. 

Die Personalentwicklung in den Finanzämtern ist von 

Ihnen auch problematisiert worden. Das war auch eine 

Auseinandersetzung heftigster Art zwischen ver.di und 

dem nordrhein-westfälischen Finanzminister. Wir ha-

ben uns die Angelegenheit auch angeguckt, auch Herr 

Steinbrück hat sich reingehängt und Herrn Dr. Linssen 

ein Schreiben geschickt. Darauf kam ein Schreiben von 

Dr. Linssen zurück, das wenig aussagekräftig war. Und 

dann hat man die Sache auf sich beruhen lassen. 

Das zeigt, wie in den Ländern das Personal zurückge-

führt wird. Das ist nicht unerheblich. Das sind 12,9% 

seit 2000. Soweit ich informiert bin, ist die Aufgaben-

stellung in den Finanzämtern nicht geringer geworden, 

sondern es ist eher mehr geworden. Weitere Aufgaben 

kommen zu diesem Bereich hinzu. Es drängt zu fragen: 

Können wir das hinnehmen? Ist der Personalbestand 

bei dieser Komplexität der Steuerverwaltung, die wir 

in Deutschland haben, wirklich noch managebar, auch 

unter dem Gesichtspunkt, dass wir festgestellt haben, 

dass in einzelnen Bundesländern bzw. Finanzämtern 

durchaus auch die Neigung besteht, die 5 auch mal 

eine gerade Zahl sein zu lassen. Es gibt Durchwinktage, 

Grüne Wochen, wo die aufgrund des Statistikdrucks 

sagen, seht nix mehr, haut’s durch, um wieder in der 

Statistik das Normalmaß zu erreichen. Ob das wirklich 

hinnehmbar sein kann?

Hier ist noch mal die Personalentwicklung auf die ein-

zelnen Länder verteilt. Es gibt sogar ein Bundesland, 

das sogar dankenswerterweise das Personal erhöht hat, 

während alle anderen doch im Rotbereich dahindümpeln, 

wobei teilweise ganz erhebliche Personalreduzierungen 

feststellbar sind – Thüringen, Bremen. 

Das ließe sich unseres Erachtens durch eine Bundessteu-

erverwaltung, die auch eine einheitliche Personalaus-

stattung bei den einzelnen Dienststellen, Finanzämtern 

sicherstellt, verbessern. 

Es gibt jetzt eine Entschließung von Herrn Dr. Struck und 

Herrn Oettinger, den beiden Vorsitzenden der Födera-

lismuskommission II. Die nehmen zur Kenntnis, dass die 

Bundessteuerverwaltung nach den Mehrheitsverhältnissen 

nicht durchsetzbar ist. Der Bundesfinanzminister hat auch 

im April schon den Rückzug angetreten. Er will jetzt die 

Bundessteuerverwaltung nicht mehr durchsetzen. Er geht 

davon aus, dass technische Koordinierung hinreichend 

ist. Wobei das Problem bei der Frage der Bundessteu-

erverwaltung nach Aussage der Mehrheit der Länder 

in einer Arbeitsgruppe der Föderalismuskommission – 

das nennt sich Fachdiskurs 3 – so definiert wird, so die 

Mehrzahl der Länder: 

„Die Beherrschung der Finanzverwaltung ist nicht allein 

eine Frage effizienter Verwaltungsausführung oder des 

gleichmäßigen Steuervollzugs, sondern letztlich auch 

eine Machtfrage.“ 

Darum geht es jetzt nur noch. Es gibt bestimmte Län-

der, die erbitterten Widerstand leisten. Herr Dr. Linssen 

ist schon mehrfach, auch aufgrund seines anregenden 

Schriftwechsels mit meinem Präsidenten erwähnt worden, 

die auf diese Machtposition nicht verzichten wollen. Die 

sehen dies als Möglichkeit politischer Schwerpunktsetzung 

in ihrem Bundesland. Das wollen sie nicht dem Finanz-

minister abtreten, so dass hier wenig Hoffnung besteht, 

dass eine Bundessteuerverwaltung tatsächlich kommt. 

Was natürlich für die Länder einen großen Vorzug hätte. 

Die könnten umfänglich Personal abgeben. Das sind 

110.000 Bedienstete bei der Länderfinanzverwaltung. 

Damit verknüpfen sich auch Pensionslasten. Wenn die 

dann auf den Bund übergehen würden, müssten sich die 

Länder doch eigentlich freuen. Aber augenscheinlich sieht 

man es nicht immer unter finanziellen Aspekten. 

Zurück zum 20, 21a FVG: Nach unserer Einschätzung, wie 

auch nach Einschätzung des Bundesfinanzministers war 

das kaum geeignet, die Frage der Auftragsverwaltung 

im föderalen System deutlich voranzubringen oder zu 

verbessern. Die Länder verweigern sich immer noch in 

diesem Bereich. Bei den Vollzugszielen ist es also nicht 
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möglich, operative Ziele wie Prüfungsquoten oder 

ähnliches zu vereinbaren, dass man sagt, ihr müsst in 

gewissem Umfang Prüfungen durchführen. Das setzt 

voraus, dass ihr soundso viele Betriebsgrößenklassen 

prüft. Die Länder lassen sich darauf nicht ein. Sie sind 

allenfalls bereit, strategische Ziele zu vereinbaren. Da 

schreiben sie dann die Abgabenordnung ab. Da steht 

als strategisches Ziel, „die Steuern sind gleichmäßig und 

zeitnah zu erheben“. Das ergibt sich aus dem Gesetz, da 

braucht man keine Vereinbarung zu treffen. Es ist also 

ein großes Problem. 

Deswegen hat der Bund jetzt seine Forderung etwas 

zurückgefahren, aber er hält immer noch für dringend 

erforderlich - und das unterstützt der Bundesrechnungshof 

in diesem Zusammenhang auch -, dass das allgemeine 

fachliche Weisungsrecht des Bundes jetzt gewährleistet 

werden muss, ggf. durch eine Änderung oder Klarstellung 

des Grundgesetzes.

Die Versicherungsteuer müsste auf den Bund übertragen 

werden und dann muss man drüber nachdenken, ob 

man einzelne Bereiche der Steuerverwaltung - Groß-, 

Konzernprüfung, ggf. auch die Steuerfahndung - wirklich 

dem Bund überantwortet, der das in eigener Zuständig-

keit nach allgemeinen eindeutigen und klaren Vorgaben 

dann regelt. 

Die Auftraggeberrolle des Bundes muss gestärkt wer-

den, insbesondere im Rahmen der Informationstechnik. 

Das ist immer noch ein Riesenproblem. Man hat zwar 

jetzt dieses neue Konsensverfahren, das sich langsam 

fortentwickelt, aber es sind von den Zeitschienen, die 

da angedacht werden, immer noch Zeiträume, die ei-

gentlich nicht hinnehmbar sind für eine Verwaltung, die 

funktionieren muss und auf der Basis von IT eigentlich 

nur richtig funktionieren kann. 

Der Bund möchte weiterhin den Zugriff auf Länderdaten 

haben. Es muss also eine gesicherte valide Datenbasis 

gegeben sein, um überhaupt beurteilen zu können, wie 

die einzelnen Länder dastehen. Die Vollzugsziele müssen 

effektiver bestimmt werden, um Vorgaben für die Länder 

machen zu können, die auch wirken. 

Ich bedanke mich sehr bei Ihnen.



v.l.n.r.: Otto Bernhardt (CDU), Dr. Gerhard Schlick (Grüne), Werner Stupka (ver.di), Carla Kniestedt (Moderation), 

Frank Bsirske (ver.di), Dr. Barbara Höll (Die Linke)
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Gleichmäßigkeit der Besteuerung durchzusetzen. Dies 

ist im Grundgesetz verankert. Da sind wir als Bundes-

politiker auch in der Pflicht. Wir haben das als Fraktion 

gemacht. Wir haben mit Datum vom 04.06. diesen 

Jahres einen Antrag eingereicht und verlangen hier von 

der Bundesregierung die Bundesverantwortung für den 

Steuervollzug wahrzunehmen. Denn unabhängig davon, 

ob die Bundessteuerverwaltung kommt oder nicht, trägt 

die Bundesregierung, trägt das Parlament die Letztverant-

wortung für den Steuervollzug und kann sich nicht damit 

herausreden, dass die Bundesländer das  nicht machen. 

Sie muss ihre Verantwortung wahrnehmen. Sie hat da 

auch Weisungsrecht. Es wäre natürlich eine Abkehr vom 

jetzigen Kurs, doch alles möglichst im Einvernehmen zu 

klären. Man muss auch bereit sein, die Konfrontation auch 

mit einzelnen Bundesländern zu suchen, die direkt und 

indirekt mit ihrem laschen Steuervollzug werben. Es ist 

nachweisbar, dass die wirtschaftlich starken Bundesländer 

einen besonders laschen Steuervollzug haben. Selbst 

wenn ein Steuerbescheid ergangen ist, weiß man dann 

noch nicht mal, wie er tatsächlich auch umgesetzt wird. 

Von Prüfdichte muss ich Ihnen nichts erzählen. 

Wir sind der Meinung, die Bundesregierung hat hier 

eine Pflicht. Das entspricht dem Ansatz im Grundgesetz. 

Wir müssen trotz der föderalen Struktur, wenn alles 

andere nicht klappt, diese Bundesverantwortung auch 

wahrnehmen. 

_Nachfrage Moderation  

Dass Sie das aber als ganz großes Problem sehen, ent-

nehme ich jetzt nicht? Man muss schon irgendwie was 

machen, aber…

_Carla Kniestedt rbb 

  (Moderation)

Ich begrüße Gerhard Schick von den 

Grünen, Barbara Höll von Die Linke. 

Otto Bernhardt, CDU, ist mit diesem 

Thema bestens vertraut. Herr Poß fehlt 

noch. Diese drei Podiumsteilnehmer 

werden sich zunächst positionieren. 

Später kommen dann noch Frank 

Bsirske u.a. hinzu.

Eigentlich müssten sich unsere Po-

litiker sehr aufregen und ganz viel 

unternehmen. Man weiß nicht genau, 

warum sie es denn nicht tun. Ich 

möchte gern, dass Sie alle drei die 

Position Ihrer Partei darlegen und 

möglicherweise auch sagen, an welcher 

Stellschraube nach den Konzepten, 

die Sie erarbeitet haben, am meisten 

gemacht werden muss. 

Fangen wir mit der Aussage an: 

Barbara Höll

Die föderale Struktur ist nicht das 

einzige Problem. Sie ist Teil des 

Problems. Da ich Bundespolitikerin 

bin, möchte ich auch nicht auf die 

föderale Struktur ausweichen. Ich 

glaube, es muss Zielstellung sein, die 

Die Podiumsdiskussion

„Am problematischen Steuervollzug 

ist die föderale Struktur schuld.“
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Barbara Höll

Nee, nee, das habe ich nicht gesagt. Es ist ja bekannt. 

Wir haben eine unterschiedliche Prüfdichte. Die Fakten 

sind bekannt. Natürlich haben die einzelnen Bundesländer 

da eine Verantwortung. Wir kämpfen auch im Rahmen 

der Föderalismuskommission darum, dass wir eine Bun-

dessteuerverwaltung kriegen, weil es ja nachweislich 

zu richtig Steuereinnahmen führen würde und wirklich 

zu einer gleichmäßigeren Besteuerung. Ich glaube, das 

ist ganz wichtig. 

Ich wollte bloß sagen: Da wir das ja scheinbar nicht kriegen 

werden, hat die Bundesregierung trotzdem die Verant-

wortung laut Grundgesetz, diese Bundesverantwortung 

wahrzunehmen und notfalls auch in Konfrontation mit 

den Bundesländern durchzusetzen. 

_Moderation

In Ordnung. Ich wollte nur noch mal genau von Ihnen 

hören, dass Ihnen eigentlich das andere lieber wäre. 

Wie es der Zufall will, habe ich gestern Abend einen 

Landesfinanzminister getroffen. Da habe ich gefragt, wie 

er es denn hielte mit der föderalen Struktur. Da hat er 

gesagt: Wenn er es allein durchsetzen könnte, wäre er 

dafür, es bundesmäßig zu machen. Ich hab ihn gefragt, 

sagst du das auch laut? - Na ja, jetzt gerade im Moment 

dir, aber sonst… hm. Es ist ein befreundetes Bundesland, 

nicht weit von hier. 

Gerhard Schick

Die Frage Bundessteuerverwaltung ist eine ganz zen-

trale. Die Grünen haben das 2004 auf einem Parteitag 

beschlossen. Der Antragsteller hieß damals Gerhard 

Schick und steht heute vor Ihnen, weil ich gesagt habe, 

das ist einer der zentralen Punkte. 

Man argumentiert an der Stelle gern mit Wettbewerb. 

Ich habe sonst auch an vielen Stellen überhaupt nichts 

gegen Wettbewerb, aber Wettbewerb im Bereich des 

Steuervollzugs leuchtet mir überhaupt nicht ein, weil es 

eben heißt, dass die Qualität sinkt und nicht steigt. Sonst 

wollen wir, dass Wettbewerb die Qualität steigert. Und 

wenn er es nicht tut, dann bringt er nichts. 

Es gibt da eine Schizophrenie, dass dieselben Steuerzahle-

rinnen und Steuerzahler auf Landesebene ganz stolz sind, 

dass sie ein Land sind und ihre Landessteuerbürokratie 

haben. Das infiziert manchmal auch Parlamentarier von 

den Parteien, die auf Bundesebene durchaus für eine Bun-

dessteuerverwaltung sind. Deswegen ist es ganz wichtig, 

dass man das nicht  nur als Bundestagsfraktion macht, 

sondern in der Partei insgesamt dafür ein Verständnis 

bekommt. Das ist auch bei uns ein hartes Ringen, weil 

der Landesparlamentarier natürlich auch meint, ich muss 

hier Landesinteressen vertreten. Das ist aber natürlich 

eine kurzfristige Sicht, denn auch die Landessteuerein-

nahmen, weil wir Gemeinschaftssteuereinnahmen haben, 

hängen davon ab, ob die Steuerverwaltung insgesamt gut 

funktioniert. Wir haben das als Grüne in verschiedenen 

Anfragen auf Landesebene mitbekommen. Das Argument 

gegen zusätzliche Stellen oder bessere Ausstattung 

der Steuerverwaltung ist immer wieder: Das bringt uns 

nichts. Es fließt ab. Dieses Argument wäre gelöst, wenn 

wir eine Bundessteuerverwaltung hätten. 

Letzter Aspekt dazu: Wenn man mal gedanklich versucht 

- was uns ja immer wieder schwer fällt - sich außerhalb 

von Deutschland zu begeben, dann fallen einem zwei 

Sachen auf. Erstens ist dezentrale Steuerverwaltung 

bei Gemeinschaftssteuern eine weltweit einzigartige 

Konstruktion. Ich habe das noch nirgends in dieser 

Form gesehen. Man muss sich, wenn man einzigartig 

ist, immer fragen, ob man einzigartig dumm ist oder 

einzigartig intelligent. Ich bin hier sehr deutlich, wie Sie 

merken, weil ich es wirklich für einzigartig dumm halte, 

diese Konstruktion so zu haben. 

Der zweite Punkt ist: Wenn Sie sich in die Perspektive 

einer ausländischen Steuerverwaltung begeben, ist ganz 

klar, dass die föderalen Zuständigkeiten eine Schwierigkeit 

darstellen, die Kooperation sicherzustellen. Da könnte ich 

jetzt in Details gehen, wie das zwischen Frankreich und 

Rheinland-Pfalz und Frankreich und Baden-Württemberg 

und Frankreich und Saarland in jedem Einzelfall ist. Die 

Andeutung mag an dieser Stelle genügen. 

_Moderation

Vielen Dank. Jetzt kommt die Koalition zu Wort. Wollen 

Sie das wirklich auf sich nehmen?

Otto Bernhardt

Ich bemühe mich, kein Problem. Ich weiß, was der Kollege 

Poß zu diesem Thema denkt. Ich sage zunächst einmal: 

Sicher erleichtert eine dezentrale Steuerverwaltung 

Steuerbetrug. Das ist zweifelsfrei richtig. Ich stimme 

allerdings der Kollegin Höll zu. Es gibt wesentlichere 

Gründe für dieses Thema, als die dezentrale Verwaltung. 

Man kann auch mit einer dezentralen Verwaltung dem 

Thema Steuerbetrug ziemlich intensiv nachgehen. 28



Von der politischen Realisierung ist es leicht für die klei-

nen Parteien, so eine Zentrale zu fordern. Sie stellen in 

keinem Bundesland den zuständigen Finanzminister. Ich 

habe das Vergnügen, alle drei Wochen an den Sitzungen 

der so genannten B-Finanzminister - die Finanzminister 

aus den Ländern, aus denen der Regierungschef der 

Union angehört, es sind zur Zeit elf - teilzunehmen. Dort 

wird immer mal wieder über dieses Thema diskutiert. 

Es wird auch diskutiert im Kreise aller 16 Finanzminister. 

Ich kann nur sagen, dort gibt es von keinem einzigen 

Finanzminister Sympathie. Dass die unter vier Augen 

sagen, ich würde ja gerne, aber dann kriegen sie zum 

Teil zu Hause ein Einreiseverbot. 

Sie können davon ausgehen, dass es für diese Sache im 

Bundesrat - ob jetzt leider oder Gott sei Dank ist gar 

nicht die Betrachtungsweise, aus meiner Sicht spricht 

manches für eine Zentrale - politisch zur Zeit in Deutsch-

land nicht durchsetzbar ist. Aber ich sage noch einmal: 

Das Thema Steuerbetrug, da ist dies wirklich  nur eine 

Randerscheinung. 

_Moderation

Aber wir können uns ja an diese nach Ihrer Meinung 

Randerscheinung trotzdem ran hangeln. Ich würde gern 

in der Frage noch mal bei Ihnen nacharbeiten wollen. 

Wenn Sie sagen, dass Sie mit den 16 Finanzministern der 

Länder zusammensitzen und da nominell keine Einigung 

zu erzielen ist, ist dieses nicht ein starkes Argument da-

für, dass es bundeseinheitlich gemacht werden sollte? 

Wir träumen jetzt einfach mal. Ihre persönliche Position 

würde mich da interessieren. 

Otto Bernhardt

Da ich ein politischer Realist bin, konzentriere ich meine 

Kraft auf das, was ich gestalten kann und nicht auf das, 

was ich zur Zeit nicht verändern kann. Ich glaube, es ist 

sinnvoller, die Dinge zu verändern, bei denen man eine 

Chance hat, eine Mehrheit zu bekommen, aber nicht 

gegen eine Mauer zu laufen, die man zur Zeit nicht 

schafft. 

_Moderation

Ich halte fest, dass Sie im Grunde alle drei viele Gründe 

finden, die dafür sprächen. 

Einwurf Bernhardt  

Kollege Poß ist sogar öffentlich dafür. 

Gut, dann kann er das ja noch sagen, 

wenn er kommt. Auf jeden Fall halte 

ich mal fest, dass Sie alle im Grund-

satz viele Gründe fänden, die dafür 

sprächen. Das lasse ich jetzt einfach 

mal so stehen. 

Dann gehen wir mal an das zweite 

Thema ran, von dem wechselseitig 

gesagt wird, das sei ein ganz großes 

Problem. Manche behaupten, es sei 

das allergrößte Problem - die Kom-

pliziertheit des Systems. Es müsse 

dringend in Richtung Vereinfachung 

gehen, was ja dann auch wiederum 

Erleichterung für die vielen Menschen 

bedeuten würde, die sich mühen die 

Steuern ordentlich zu berechnen. Ich 

möchte es nicht tun. Es heißt, 70 % 

der Literatur zum Thema Steuern 

auf der Welt sind in deutscher Spra-

che verfasst. Auch da könnte man 

sich die Frage stellen, die Sie eben 

schon mal gestellt haben, ob das 

nun was ganz besonders Gutes oder 

Schlechtes ist. 

Barbara Höll

Die Kompliziertheit des deutschen 

Steuerrechts ist natürlich ein Drama. 

Und es wird immer weiter verschärft. 

Wenn Menschen sich dann Hilfe holen 

müssen, wäre dann noch die Frage, 

dass man diese Hilfe bei den privaten 

Steuererklärungen nicht mehr steuer-

lich geltend machen darf. Das finde 

ich alles schon ein bisschen absurd, 

dass das die Mehrheit im Bundestag 

so beschlossen hat. 

Der Punkt ist hierbei natürlich, dass 

die Einzelnen damit zum großen Teil 

überfordert sind. Es gäbe wirkliche 

Möglichkeiten, das Steuerrecht tat-

sächlich zu vereinfachen. Ich bin keine 

Anhängerin des Bierdeckels, weil 

„Was sagen Sie? 

Ist die Kompliziertheit ein Drama?“
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ich glaube, das widerspricht dann tatsächlich der Frage 

der horizontalen und vertikalen Steuergerechtigkeit. So 

geht es nicht. Wir sind uns sicher auch alle darüber im 

Klaren, dass bestimmte Komplikationen einfach auch im 

Steuerrecht drin sind. Aber man kann natürlich Verein-

fachungen vornehmen. 

Wir sind z.B. der Meinung, durch eine Individualisierung 

im Steuerrecht könnte man schon einiges bewirken. 

Das ist etwas, was auch viele Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer betrifft. Das wäre auf alle Fälle eine 

Möglichkeit. 

Was wir als Fraktion prinzipiell ablehnen und auch sehr 

deutlich gemacht haben, ist, dass aufgrund der Rege-

lungen, die der Gesetzgeber geschaffen hat, Kontrolle 

noch massiv verschärft wird - siehe Abgeltungsteuer. 

Da haben wir sehr, sehr große Vorbehalte dagegen, 

weil hier letztendlich die Kontrolle der Steuerabgabe 

durch die Banken vorgenommen wird. Ob wissentlich 

oder unwissentlich, Fehler, die dann gemacht werden, 

sind überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, nicht mehr 

kontrollierbar. Das ist auch ein Punkt, der nicht geht. 

Es ist ein berechtigtes Anliegen, sich zur Steuerverein-

fachung massiv den Kopf zu machen. Das könnte man 

auch im Hinblick auf Steuerstundungsmodelle tun, um 

nicht in den Wettlauf zu legaler Steuerumgehung ein-

zutreten, sondern da auch versuchen von vornherein 

bestimmte Bremsen einzuziehen. Auch dazu haben wir 

einen Vorschlag gemacht. 

Also, die Kompliziertheit ist ein Problem. Das größere 

Problem besteht wahrscheinlich noch darin: Wenn ich ein 

Gesetz so kompliziert mache, bin ich eigentlich auch in 

der Pflicht sicherzustellen, dass die Menschen, die damit 

tagtäglich zu tun haben, also diejenigen, die in den Fi-

nanzämtern sitzen und damit arbeiten müssen, auch eine 

Chance haben wahrzunehmen, was da drin steht. Da sind 

ganz, ganz große Defizite. Mir ist das aus Gesprächen in 

Finanzämtern die personelle Unterbesetzung bekannt, 

dass die Zeit überhaupt nicht ausreicht für die jeweilige 

Weiterbildung zur entsprechenden Gesetzeslage. Es ist 

auch wahnsinnig kompliziert, wenn Jahr für Jahr Dinge 

geändert werden, zum Teil auch Dinge geändert wurden, 

bevor sie überhaupt in Kraft getreten sind. 

Gesetze wurden verabschiedet. Sie waren noch nicht in 

Kraft und schon im Zeitraum von März bis November 

hat man festgestellt, da geht das eine oder andere doch 

nicht. Ich glaube, wenn man da am Schreibtisch sitzt und 

immer eine neue Verwaltungsvorschrift kriegt, kann man 

nur noch die Hände überm Kopf zusammenschlagen. 

Ich sage: Wenn schon so komplizierte Steuergesetze, 

müsste man wenigstens sicherstellen, dass die Leute 

auch wirklich eine Chance haben, sich damit auseinan-

derzusetzen. 

_Moderation

Das ist kurz zusammengefasst, ein Einerseits wie auch 

ein Andererseits. Einerseits ist es kompliziert, aber wenn 

es nun schon kompliziert ist, dann …

Ich habe nicht die Mehrheit, um zu sagen, das und das 

wird einfacher. Aber ich habe dann wenigstens die For-

derung: Wenn es denn schon so kompliziert durch die 

Mehrheit verabschiedet, wird, dann wäre man wenigstens 

in der Pflicht sicherzustellen, dass die Leute auch arbeiten 

können, so wie sie arbeiten wollen, dass sie guten Ge-

wissens sagen, ich habe es tatsächlich verstanden, ich 

kann diese Steuererklärung auch entsprechend machen. 

Ich glaube, ganz viele sind auch unzufrieden mit einer 

Praxis, dass bestimmte Sachen nur  noch durchgewinkt 

werden. 

_Moderation

Ach, die einen oder anderen sind damit vermutlich sogar 

ganz zufrieden. 

Gerhard Schick

Ich glaube, bei dem Thema Komplexität des Steuersystems 

ist es wichtig, ein paar Sachen auseinander zu halten. Ein 

Stichwort dazu: Gucken wir auf die unterschiedlichen 

Menschen, ihre Motivationslagen. Ich glaube, dass es 

Menschen gibt, die irgendwie nach der dritten Stunde 

vor der Steuererklärung auch den Hals haben und dann 

bei dem einen oder anderen Belegchen in eine andere 

Richtung entscheiden, als die Finanzverwaltung es sehen 

würde. Das ist genauso illegal. An der Stelle, finde ich, 

ist es richtig, mit der Komplexität unseres Steuerrechts 

zu argumentieren. Deswegen gibt es eine Reihe von 

Vorschlägen zur Vereinfachung. 

Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass ganz 

viel Steuerhinterziehung bei Personen vorkommt, die das 

erstens nicht selber machen, sondern ihr Steuerberater, 

und bei den sich zweitens die Komplexität im Vergleich 

zu den Vermeidungskonstruktionen doch auch noch mal 

relativiert. Die jüngsten Fahndungen von Geldtransport 

zeigen ja, dass da unwahrscheinlich viel Komplexität an 30



Gedanken ist, wie ich das Geld über die Grenze schaffen 

kann. Und die Konstruktionen bei Herrn Zumwinkel waren 

komplexer, als es einfach anzugeben. Eine Liechtenstei-

nische Stiftungskonstruktion ist nach meiner Vorstellung 

wesentlich schwieriger zu gestalten, als einfach die Anlage 

KAP mit Hilfe eines Steuerberaters ausfüllen zu lassen. 

Das möchte ich einfach ins Verhältnis setzen. 

Jetzt komme ich aber zu einem dritten Punkt, der mir 

sehr wichtig ist. Die Literatur zu der Frage der Steuer-

zahlungsbereitschaft und der Hinterziehung zeigt uns 

eindeutig, dass die Frage, ob ein Steuerrecht in der Be-

völkerung akzeptiert ist, eine entscheidende Rolle spielt. 

Da ist natürlich die Diskussion um die Komplexität und 

dass niemand mehr durchsteigt, ein relevanter Punkt, 

und auch die Tatsache, dass viele Leute nicht mehr 

verstehen, wie die Belastung ist. Da kommen wir aber 

stärker an den Punkt Transparenz, der mir da wichtig ist. 

Ich glaube, dass der Weg in die Richtung gehen muss, 

dass wir wieder deutlicher machen, wofür Steuergeld 

eingesetzt wird. 

Das heißt zum einen, dass wir bei vielen Sachen, wo 

Steuergeld schlecht verwendet wird, schärfer hingucken 

müssen. Wer für faires Steuerzahlen in Deutschland ist, 

muss auch dafür sorgen, dass unsere Haushaltskontrolle 

besser funktioniert, und wir müssen verantwortlich mit 

dem Geld umgehen. Und es gibt ein Zweites, wir müssen 

es auch deutlich machen. Es ist doch interessant, dass in 

Schweden, wo ganz viel von der staatlichen Leistung auf 

der kommunalen Ebene ist, wo die Leute noch sehen, 

wo das Geld hingeht, die Bereitschaft größer ist. Ich 

würde da also weniger über die Komplexität der Einzel-

regelung reden, sondern insgesamt über Transparenz 

und Verständnis - wo geht das Geld hin? 

Und es gibt ein weiteres interessantes Ergebnis der Litera-

tur, die uns sagt: Dort, wo die Menschen selber darüber 

abstimmen können, was passiert, ist die Bereitschaft zur 

Steuerzahlung höher. Das sind interessante Ergebnisse 

aus US-Bundesstaaten mit unterschiedlichen Elementen 

direkter Demokratie oder auch der Schweiz. Die sagen 

uns etwas, was wir berücksichtigen sollten. Wenn wir 
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Menschen darüber entscheiden lassen, was wichtig ist 

im Staat und sie das Gefühl haben, dass die Demokratie 

da funktioniert, werden sie weniger leicht oder häufig 

Steuern hinterziehen.

Von daher ist meine Antwort auf die Frage Komplexität 

jetzt ein bisschen mehrschichtig. Ich nehme das Thema 

ernst, ich sehe aber auch, wo es instrumentalisiert wird 

für eine merkwürdige Betrachtung. Und ich führe über 

das Thema Komplexität hinaus zu dem größeren Thema 

Transparenz zwischen Steuerzahlung und öffentlicher 

Leistung. 

Otto Bernhardt

Zunächst kann man zwei Dinge sicher nicht bezweifeln. 

Unser Steuergesetz ist ziemlich kompliziert. Wir treten 

alle immer an im Wahlprogramm und Sonntagsreden 

und wollen das vereinfachen. Was ich in den letzten 

10 Tagen im Deutschen Bundestag gemacht habe, ist 

sicher keine Vereinfachung des Steuergesetzes. Ich sage 

gleich auch, warum. 

Der zweite Punkt: Ich glaube, die Kompliziertheit ist mehr 

eine - in Anführungsstrichen - Chance zum Steuerbetrug, 

als etwa die Frage, wie die Steuerverwaltung organisiert 

ist. Hauptprobleme liegen natürlich hier in der Kompli-

ziertheit. Es gibt so komplizierte Konstruktionen, dass wir 

manchmal von der Politik kaum noch durchsehen und 

die Steuerberater haben schon wieder ein neues Loch 

entdeckt, durch das sie marschieren können. Also, das 

ist der Weg, um es mal zu sagen, die Kompliziertheit. 

Nur ein einfaches Steuerrecht, vor allem ein ganz ein-

faches, bringt natürlich sehr viel Ungleichheit. Denn 

wenn ich das einfach gestalte, dann muss ich sehr 

unterschiedliche Tatbestände gleich behandeln. Dann 

kommt ganz schnell die Aussage: ungerecht. Und der 

deutsche Gesetzgeber hat die Angewohnheit, möglichst 

jeden Einzelfall zu lösen. Und wenn Sie sich mal in die 

Arbeit eines Abgeordneten versetzen, dann kriegen wir 

eigentlich nie einen Vorschlag, mal einen Paragraphen zu 

streichen, sondern es geht immer darum, einen neuen 

Paragraphen zu schaffen oder vielleicht noch einen Punkt 

c) oder einen Punkt d). 

Wir sind jetzt gerade bei der Beratung des so harmlos 

klingenden Jahressteuergesetzes 2009. Jedes Jahr kommt 

ein solches Gesetz bei uns auf den Schreibtisch. Das 

Kabinett stimmt dem zu. Es geht an uns. Wir werden es 

in erster Lesung am Donnerstag oder Freitag beraten. In 

dem Gesetz hat die Regierung schon vorgeschlagen - ich 

nenne runde Zahlen - 120 Verände-

rungen im Steuergesetz, mal wieder! 

Im letzten Jahr war‘s ähnlich.

_Nachfrage Moderation 

Da sind völlig neue Ideen. Da ist vieles 

drin, was nur Formulierung ist. Da sind 

zum Teil Vorschläge drin, die sich aus 

der Rechtsprechung ergeben. Da sind 

Vorschläge drin, die von den Vollzugs-

beamten nach oben gegeben werden. 

120 Änderungen. Es ist natürlich ein 

Artikelgesetz, weil schrecklich viele 

Gesetze dadurch verändert werden. 

Und jetzt das Ergebnis: Inzwischen 

liegen 30 weitere Punkte vor. Hinter 

jedem der Punkte stecken mehrere 

Verbände und manchmal hinter einem 

Halbsatz zwei Verbände. Sie ahnen 

also, wie man auf uns zu kommt. 

Und wenn wir dann irgendjemandem 

schreiben, Ihr Anliegen ist unberech-

tigt, was meinen Sie, was dann los ist. 

Ich habe gerade heute zwei Stunden 

mit meinen Kollegen über das Jahres-

steuergesetz diskutiert. Wir haben ja 

morgen wohl die Entscheidung über 

die Anhörung da drüber. 

Das heißt, um die unterschiedlichen 

Wünsche unserer pluralistischen 

Gesellschaft aufzunehmen, werden 

Gesetze immer noch komplizierter, als 

sie schon aus der Finanzverwaltung 

kommen. Das muss man nur für das 

Alltagsgeschäft wissen.

Wir haben einen ziemlich engen 

Zeitrahmen, um über diese jetzt 150 

Punkte zu beraten. Natürlich habe 

ich die Frage heute gestellt - und ich 

provoziere damit mal - in Gegenwart 

der entscheidenden Leute aus dem 

Ministerium: Was passiert eigentlich, 

Moment, heißt das 120 Veränderungen, 

also auch ganz neue Geschichten, von 

denen wir noch nichts ahnen?
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wenn wir das Gesetz nicht verabschieden? Ich glaube, 

das merkt gar keiner. 

Das heißt, ich stelle jetzt ernsthaft die Frage, ob wir hier 

nicht ein bisschen übertreiben. Es ist leichter gar nichts 

zu machen, als 120 Sachen zu machen und 30 nicht zu 

machen. Ich deute Ihnen nur mal an, über welche Punkte 

man mal nachdenken muss. Versetzen Sie sich mal in 

die Lage der Steuerberater, der Finanzbeamten usw., 

die jedes Jahr über 100, zum Teil kleine Veränderungen 

kriegen, dass das zu Unsicherheit führt und vielleicht 

auch wieder neue Chancen gibt unter der Überschrift 

Steuerhinterziehung.

Letzte Bemerkung: Man muss natürlich bei dem Thema 

die Relationen sehen. Mein Eindruck ist, korrigieren Sie 

mich, wir haben die Zahlen ja im Ausschuss: Der größte 

Steuerbetrug scheint bei dem Thema Vorsteuer zu sein 

- Vorsteuer/ Mehrwertsteuer. Hier werden uns Größen-

ordnungen von über 10 Milliarden im Jahr genannt. Hier 

hat der Finanzminister einen Vorstoß bei der EU gemacht, 

das System grundlegend zu verändern - wir wollen keine 

Details diskutieren - und ist dort gescheitert. Wir stehen 

jetzt also vor der Frage, und wenn es um 10 Milliarden 

geht, ist es schon sehr ernsthaft, was wir hier machen 

können, um dies zu verhindern. Ich vermute, dass 50 % 

aller Steuerhinterziehung in diesem Bereich stattfindet - 

ein schwieriges Thema, wir haben noch keine Lösung.

 

Moderation

Man könnte jetzt auf der Stelle wahrscheinlich in eine 

leidenschaftlichste Diskussion einsteigen, aber es geht jetzt 

erst mal ums Sammeln der verschiedenen Standpunkte 

und Sichtweisen auf die Problematik. Sie hatten schon 

damit begonnen, die Kompliziertheit an die personelle 

Situation anzubinden. Das ist heute auch schon mehr-

fach erwähnt worden, dass das eine Schwierigkeit ist. In 

welcher Weise, glauben Sie, kann die gelöst werden?

Barbara Höll

Eine Schwierigkeit ist es. Es gibt sicher zwei Möglich-

keiten - entweder in der Steuergesetzgebung nicht so 

vehement und wütig zu sein.

Einwurf Bernhardt 

Ihre Anträge führen meist auch zur Verlängerung, um 

es klar zu sagen.

Barbara Höll

Herr Bernhardt wir können am Donnerstag gern das 

gemeinsam in der Debatte erklären. Dann soll doch der 

Minister mal sagen, warum er das Gesetz jetzt unbedingt 

möchte. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Das 

ist der eine Punkt. 

Der andere Punkt ist, dann zu überlegen zur Ausstat-

tung. Das geht noch mal zum ersten Fragekomplex. 

Wenn ich mich natürlich darüber zu recht beschwere, 

dass der Steuervollzug ungleichmäßig ist, hat das ja in 

dem Sinne auch was mit der föderalen Struktur zu tun 

und dass die Frage der Bezahlung der Finanzbeamten 

bei den Ländern liegt. Wenn sie Erlöse erzielen, was ja 

die Steuerprüfer machen, gehen die Gewinne aber über 

den Länderfinanzausgleich weg. 

Wir sagen, man muss da in der Föderalismuskommission 

überlegen, was den Part betrifft. Und man muss dann 

überlegen, wirklich eine Aufstockung entsprechend zu 

verlangen. Wenn ich immer neu Aufgaben formuliere 

und Aufgaben hier an die Finanzverwaltungen zuweise, 

dann müsste ich eigentlich auch sagen, wie die Finanz-

verwaltungen damit umgehen sollen. Wie sollen sie 

den Aufgaben gerecht werden? Welchen realistischen 

Personalschlüssel haben sie? Das muss dann auch von 

den Ländern entsprechend angemeldet werden. Ich 

glaube, da braucht man einfach einen Mechanismus. Es 

kann nicht sein, dass man den Ländern, die wirtschaftlich 

schwach sind, einen hohen Schuldenstand haben, sowie-

so Schwierigkeiten haben, in der Diskussion drin sind, 

wie sie eine Chance haben, aus ihren Schulden raus zu 

kommen, dann sagt: Aber das müsst ihr natürlich auch 

alles noch bringen. Wir beschließen zwar, aber wie ihr 

das umsetzt, ist euer Problem. Da sehe ich dann auch 

schon wieder einen Teil der Bundesverantwortung. 

Gerhard Schick

Die Frage mit dem Personal in den Steuerverwaltungen 

haben wir an verschiedenen Stellen auf Landesebene auch 

thematisiert, wo man auch zeigen kann, dass teilweise 

gekürzt worden ist. Aber es gibt drei Faktoren, wo ich 

nicht weiß, wie das netto rauskommt. 

Wir haben einerseits gesagt, wir brauchen in bestimmen 

Bereichen der Fahndung mehr Leute. Das Zweite ist die 

Vorstellung, dass das dem Bund unterstellt wird. Ich 

glaube, dass das große Effizienzreserven hebt. Effizienz-

reserven können in diesem Zusammenhang auch Personal 

heißen. Und es gibt einen dritten Punkt. Ich glaube, 33



dass wir stärker zu dem System der Selbstveranlagung 

übergehen müssen, also sozusagen versuchen, Arbeiten, 

die unnötigerweise noch die Finanzverwaltung macht - 

eintragen, übertragen und so -, rausnehmen. Da gibt es 

gute Beispiele in anderen Ländern. 

Wenn ich unter diese drei Vorschläge den Strich mache, 

kann ich heute nicht sagen, ob das im Endeffekt in den 

nächsten fünf Jahre, wenn man das so umsetzen würde, 

zu genau gleich viel, etwas weniger oder etwas mehr 

Personal führt, aber ich glaube, ich habe gesagt, was 

die wichtigen Veränderungen sind. 

Beim jetzigen Zustand ist klar, dass an entscheidenden 

Stellen an Personal gespart wird, was falsch ist. Wenn man 

aber auch die anderen beiden Elemente der Veränderung 

berücksichtigt, kann es sein, dass es netto gar nicht viel 

mehr ist. Das überschaue ich im Moment nicht, weil da 

verschiedene Einflussfaktoren sind. 

Otto Bernhardt

Wenn es um die Personalsituation in den Ländern geht, 

ich habe viele Jahre Landespolitik gemacht, dann hat 

man ja zunächst zwei Tabubereiche. Da ist man sich 

sehr schnell einig. Das sind die Lehrer und die Polizisten. 

Dann kommt in der Regel die Justiz und manchmal auch 

noch die Finanzverwaltung. Dann bleibt nicht mehr viel 

nach, wo man sparen kann. Sie müssen es einfach ganz 

nüchtern sehen. 

Die Ausstattung in den einzelnen Bundesländern, das 

weiß ich aus meiner landespolitischen Diskussion, ist 

offensichtlich relativ unterschiedlich. Die Finanzmini-

ster bestreiten, dass es große Synergieeffekte bei einer 

einheitlichen Verwaltung geben würde. Es gibt dort 

Untersuchungen, ich kann es nicht nachrechnen. Ich 

habe die Angewohnheit, jedes Jahr Finanzämter zu 

besuchen und einmal mit den Steuererklärungen aus 

meinem Bekannten- und Verwandtenkreis hinzugehen. 

Meine eigenen lasse ich von einem Steuerberater machen. 

Wenn ich einen Fehler mache, glaubt jeder, bei mir sei 

es Vorsatz. Deshalb lasse ich meine eigene machen. Und 

ich teste dann jedes Mal die Beratungsfunktion. 

Ich muss zur Ehrenrettung sagen: Die nehmen sich Zeit. 

Die wissen Bescheid. Die wissen schon, da kommt der 

Bernhardt wieder mit fünf Steuererklärungen. Blöd war 

das früher, als das nach Namen getrennt war. Da musste 

ich immer von einem Zimmer zum anderen. Jetzt ist es 

bei uns zumindest in Regensburg vorbei. Da kommt 

eine Nummer, da werden alle behandelt, was heute bei 

der EDV ja möglich ist. Und dann kann ich wirklich nur 

sagen, wenn der Bürger immer klagt, er kann das nicht 

selbst machen, die Fragen, die man stellt, werden dort 

sachkundig beantwortet. Ich gebe zu, wenn man gleich 

am Anfang kommt, dann steht da eine Schlange. Das 

tue ich natürlich nicht. Bis dahin habe ich die Sachen 

auch nicht zusammen. So dass ich sage, es hat auch 

viele Rationalisierungserfolge in den einzelnen Ämtern 

gegeben. Das sah vor 20 Jahren da ganz anders aus. Da 

sind natürlich moderne Techniken eingezogen. Da kann 

man ganz schnell mal sagen, wie war der Betrag noch 

im letzten Jahr. Und alles hat er heute im Computer. Es 

hat sich vieles an diesem Punkt aus meiner Sicht wirklich 

erleichtert. 

Natürlich kenne ich die These, jeder Beamte im Vollzug 

bringt das Dreifache seines Gehaltes. Nur das ist natür-

lich auch eine zweischneidige Diskussion, wenn Sie die 

in der Bevölkerung führen. 10.000 Neue in der Steuer-

fahndung bringt dann den und den Betrag. Wir müssen 

auch ein bisschen aufpassen, das hat ein bisschen was 

mit Vertrauen der Bürger zu tun. Der Bürger fühlt sich 

in vielen Bereich sowieso schon sehr stark kontrolliert. 

Mit dem neuen Datenschutzgesetz werden wir da auch 

wieder einiges machen. So dass ich sage, wir müssen 

hier immer aufpassen, dass die Bevölkerung uns auch 

noch folgt. Der Tatbestand, dass bei vielen Wahlen jeder 

Zweite nicht hingeht, stimmt mich nachdenklich. 

Nachfrage Moderation 

Ich bin als normale Steuerzahlerin im Übrigen in einem 

Finanzamt zu Hause, wenn ich das mal so sagen darf, wo 

von moderner Technik noch relativ wenig zu sehen ist. 

Die blättern da aufgeregt in Akten, wenn ich da komme 

und müssen ganz viel Papier wälzen - sei es, wie auch 

immer. Wenn mir als Bürgerin jemand sagt, da werden 

mehr Leute für die Steuerfahndung eingesetzt, da muss 

ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich würde mich gar nicht 

beängstigt fühlen. 

Otto Bernhardt

Nein, nein, Sie haben auch eine einfache Situation. Das 

ist so verständlich, bei Ihnen ist noch nichts zu prüfen. 

Aber wenn sie als Firma alle drei, vier Jahre die Steuer im 

Haus haben - ich bin nebenbei Unternehmensberater, ich 

kenne mich aus -, das ist immer ein sehr anstrengendes 

Verfahren. Und ich sage Ihnen mal, heute Morgen 

haben mehrere meiner Kollegen Beispiele erzählt, wie 34



die Steuerfahndung mit 20 Männern und Frauen über 

Firmen hergefallen sind, zu Hause eingefallen sind, na-

türlich nichts gefunden haben, keiner entschuldigt sich. 

Ich habe als Unternehmensberater von diesen Fällen ein 

halbes Dutzend durch exerziert, dann kann ich Ihnen 

nur sagen, das sind nicht Ihre Probleme, aber das sind 

die Probleme vieler der Betroffenen. Die entschuldigen 

sich hinterher nicht mal.

Gerhard Schick

Ich glaube, Herr Bernhardt, es ist wichtig, da noch 

mal zu differenzieren. Es gibt eben Bereiche, da hören 

wir aus der Steuerverwaltung, dass viele Verfahren in 

die Verjährung kommen, weil man nicht das Personal 

hat, anständig zu ermitteln, was auch Frustration in 

der Steuerverwaltung auslöst. Und es gibt eine Reihe 

von Beispielen, wo man eben sehen, dass Sachen auch 

durchgerutscht sind. In diesen Bereichen kann man jetzt 

nicht sagen, dass da groß irgendwelche Firmen stärker 

belastet werden, sondern es geht um Fälle, wo eigent-

lich schon klar ist, dass da was falsch gelaufen ist, und 

dann aufgrund einer Personalknappheit der Staat nicht 

in der Lage ist, wirklich die Sache bis zum Ende durch zu 

streiten. An der Stelle muss man schon deutlich sagen, 

da ist ein Personaldefizit. 

Die andere Frage ist dann, nach welchen Kriterien ar-

beiten Prüfungen und was ist da auch für eine Kultur 

der Prüfung. Das ist aber auch noch mal eine andere 

Thematik. Man kann natürlich auch, sobald man über 

neues Personal bei Steuerfahndung redet, sofort mit 

dem Bild anfangen, an jeder Haustür wird nachgese-

hen, ob die Putzfrau legal oder illegal ist. Ich male jetzt 

bewusst so ein Bild. Aber da kommen wir natürlich zu 

einem anderen Punkt. 

Wir haben es in Deutschland geschafft, eine Kultur der 

Sozial- und Abgabenhinterziehung über Jahre hinweg 

entstehen und sich entwickeln zu lassen, wo es selbst 

einem Abgeordneten, der in seiner Nachbarschaft rum-

fragt, wer könnte mir denn eine legale Putzhilfe vermit-

teln, reihenweise illegale Angebote offenherzig gemacht 

haben. Dieselben Leute würden sich empören, wenn ich 

sie annehmen würde. Ich will damit nur sagen, die Frage 

der Kultur von Prüfungen ist eine andere Frage als die 

Frage der konkreten Ausstattung der Finanzverwaltung 

Otto Bernhardt
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in konkreten Fällen, wo wir nachweisen können, dass 

es nicht funktioniert. 

_Moderation

Letzte Frage in der Runde, bevor noch einige hier 

oben das Ensemble vervollständigen: Haben wir ein 

Zweiklassensystem beim Steuervollzug? Oder würden 

Sie sagen, das ist eine These, die einfach nur bestätigt 

werden muss?

Barbara Höll

Das muss man mit Ja beantworten. Wenn es denn in 

Deutschland en vogue wird, dass sich die führenden 

Repräsentanten der Politik mit Steuerflüchtlingen schmü-

cken - Herr Beckenbauer ist ein Steuerflüchtling, tut mir 

leid, und er war der Repräsentant zur Fußball-WM -, dann 

ist was falsch. Dann brauche ich mich nicht zu wundern. 

Und wenn wir eine Abgeltungsteuer machen, dass alle 

Kreditinstitute derzeit damit werben, so umgehen Sie die 

Abgeltungsteuer, dann ist was falsch in diesem Lande. 

Darüber muss man reden. 

Ich glaube, das hängt ganz viel auch mit der Ehrlichkeit 

der Politik zusammen - Mehrwertsteuer möchte ich da 

nur erwähnen. Es hängt ganz viel damit zusammen, 

richtig, Herr Bernhardt, die Leute fühlen sich überkon-

trolliert. Also, ein Hartz-IV-Empfänger weiß nicht mehr, 

welche Daten von ihm abgeglichen werden. Wir hatten 

in dieser Woche das Thema, was darf er auf seinem 

Kontoauszug überhaupt schwärzen? Was darf er nicht 

schwärzen? Wenn man dann sieht, wie viel Geld weg-

geschafft wird, wie lasch eine Steuerkontrolle ist - der 

Bundesrechnungshof hat in seinen Berichten der letzten 

Jahre immer wieder den Steuervollzug angemahnt. Ich 

erinnere nur an das Beispiel der unzureichenden Prüfung 

der Einkommensmillionäre. Das sind alles Beispiele. 

Solange das Gegenwart ist in diesem Lande, haben 

wir natürlich ein Zweiklassensystem. Denn jeder, der 

Lohnsteuer abführt, kann kaum was umgehen, weder 

von der Höhe der Einkünfte, außerdem wird monatlich 

abgezogen. Er hat einen wesentlich geringeren Spielraum 

schon von vornherein. Das muss man mal einfach sagen. 

Das ist alles drin. Während in den anderen Bereichen, 

wo wirklich viel Geld ist, wir eine Situation haben, die 

unzumutbar und unhaltbar ist. Deshalb würde ich die 

Frage mit Ja beantworten.

Gerhard Schick

Ich bin mit dem Begriff Zweiklassen zurückhaltend. Wir 

haben ein massives Vollzugsdefizit. Ich finde schon heftig, 

wie wenig die Politik auf den verschiedenen Ebenen in 

der Lage ist, dagegen etwas zu tun. 

Aber was sind die zwei Klassen. Da bin ich mir nicht 

ganz sicher. Es zeigt sich eben, dass es auch im kleinen 

Handwerksbetrieb und beim kleinen Mittelständler die 

Fälle gibt. Natürlich ist dort, wo große Einkommen sind, 

die Möglichkeit, große Summen zu hinterziehen und 

damit auch der Schaden für den Fiskus deutlich größer. 

Aber nach Statistiken kann man nicht sagen, dass wir 

so, wie im Gesundheitssystem mit privatem und gesetz-

lichem Bereich, über zwei Klassen reden können. Und 

wir können es vielleicht auch im Bildungssystem sagen, 

wo es private und die öffentlichen Schulen gibt. 

Aber ich sehe bei dem Defizit, das wir im Steuervollzug 

haben, nicht so eine ganz klare Linie, wo man sagen 

kann, da wird hingeguckt und da nicht. Wir haben eine 

Unterscheidung, dass bei Lohnsteuerbeziehern weniger 

möglich ist. Wir messen da mit zweierlei Maß. Herr 

Ackermann ist auch ein abhängig Beschäftigter, so habe 

ich das Vertragsverhältnis Ackermann/ Deutsche Bank 

verstanden. Man kann also nicht einfach sagen, das 

Lohnbezieher und andere. Natürlich ist das Problem im 

Bereich der Kapitalerträge besonders groß, aber für mich 

ist bisher als Chiffre, um zu beschreiben, was wir haben, 

der Begriff Zweiklassenmedizin, bei aller Empörung, die 

ich dafür habe, wie die Realität ist, nicht der geeignete 

gewesen, weil ich das als ein vielschichtigeres Problem 

ansehe und auch den Eindruck habe, dass wir ehrlich 

genug sein müssen zu sehen, dass es nicht nur von ein 

paar Spitzenleuten ein Problem ist, sondern dass es in 

der Breite viel weiter ist.

Ich bin da teilweise schockiert, wenn im eigenen Be-

kanntenkreis Leute ganz selbstverständlich kostenlos an 

einer öffentlichen Universität ihr Studium gehabt haben 

und der erste Dozentenvertrag wird natürlich gleich nicht 

angegeben. Das sind auch die Sachen, die wir sehen. 

Deswegen habe ich da keine Klassenrhetorik an der Stelle 

- bei aller Empörung und auch, wenn ich die in anderen 

Bereichen unserer Gesellschaft sehr klar sehe. 

Otto Bernhardt

Ich würde nicht von zwei Klassen sprechen. Ich will die 

Situation mal umschreiben, wie sie nun mal ist. Reiche Leute 

haben die Chance, sich relativ problemlos der deutschen 36



Steuerzahlung legal zu entziehen. Gucken Sie mal, wie 

das in Österreich und der Schweiz usw. mit deutschen 

Bürgern aussieht, die da hingezogen sind. Wir müssen 

deshalb aufpassen, wenn wir unsere Steuerschraube 

zu stark anziehen. Dann werden noch mehr gehen. Der 

Normalverdiener hat diese Chance nicht. Wenn ich mir 

die Situation mal angucke, was da zur Zeit in Bayern 

läuft - Sie müssen sich mal die Werbeschreiben der ös-

terreichischen Industrie- und Handelskammern angucken, 

die deutschen Unternehmern sagt, wie schön man die 

Erbschaftsteuer in Deutschland umgehen kann, wenn 

man die Filiale nach Österreich verlegt, weil Österreich 

bekanntlich die Erbschaftsteuer abgeschafft hat -, dann 

zeigt das, wir können keine Mauer bauen. Wir können 

auch nicht aus der EU austreten. Ich sage nur, das müssen 

wir zur Kenntnis nehmen. Deshalb zitiere ich das, was 

ich dazu in einer Bundestagsrede gesagt habe:

„Mir wäre es lieber, Boris Becker würde in Deutschland 

30 % Steuern zahlen, als, er müsste 50 zahlen, zahlt aber 

nichts.“ Und Herr Steinbrück hat in dieser Frage immer 

ein Zitat auf Lager, als wir uns mit der Abgeltungsteuer 

beschäftigt haben: „Mir sind 25 % von etwas mehr 

wert, als 50 % von nix.“ 

Sie müssen einfach sehen, in der globalisierten Welt 

muss man ein bisschen über den Tellerrand gucken, 

auch wenn es unsympathisch ist. Und man muss zur 

Kenntnis nehmen, dass wir 200 souveräne Staaten auf 

dieser Welt haben und jeder Deutsche die Chance hat, 

Deutschland zu verlassen und dort hinzugehen, wo er 

sich auch steuerlich wohler fühlt. Dies setzt uns gesetz-

mäßig Grenzen, weil wir  nicht erreichen wollen, dass 

wir zwar hohe nominelle Steuern haben, aber weniger 

Steuern einnehmen. 

Ich sage Ihnen mal ein Phänomen: Der Grund, warum 

wir die Unternehmenssteuerreform durchgeführt haben, 

war doch, dass wir mit den 39 % nomineller Belastung 

auf einbehaltenen Gewinn Spitzenreiter in Europa waren. 

Das Ergebnis laut Deutschem Institut für Wirtschaftsfor-

schung, keine Berechnung des Ministeriums oder der 

CDU-Fraktion, war, dass 100 Milliarden verlagert und 

nicht in Deutschland versteuert wurden. Jetzt haben wir 

mit knapp 30 % ein mittleres Niveau in Europa erreicht. 

Wir sind nicht Billigland. Inzwischen sind alle dabei, 

mehr Gewinne in Deutschland zu versteuern, einer der 

Gründe der steigenden Steuereinnahmen. Das heißt, es 

kann passieren, dass man mit niedrigeren Sätzen mehr 

Steuern einnimmt. Man muss hier also ein Stück aufpas-

sen. Ich sage es noch mal: Wir leben 

in einer globalisierten Welt und wir 

können uns dieser Globalisierung, 

und ich will es natürlich auch nicht, 

auch nicht entziehen.

_Moderation

Das sind die unterschiedlichen 

Meinungen bis jetzt gewesen. Jetzt 

kommen noch drei Herren hier auf die 

Bühne: Herr Bsirske, Herr Schleicher 

und Werner Stupka. 

Werner Stupka

Zumindest zwei Klarstellungen: 

Herr Bernhardt hat von zwei Dingen 

gesprochen, nämlich a) dass die Be-

triebe alle drei bis vier Jahre von den 

steuerlichen Prüfungsdiensten heim-

gesucht werden. Das ist die absolute 

Ausnahme. Ich kann es mir auch nicht 

vorstellen, dass das der Fall ist. Der 

Durchschnitt liegt z.B. in Bayern bei 

Kleinbetrieben bei je in 30 Jahren eine 

Steuerprüfung. Und Mittelbetriebe, das 

sind auch Betriebe mit bis zu 3,9 Mio. 

Euro Umsatz im Jahr. Das sind keine 

kleinen Klitschen. Die werden alle 15 

Jahre einmal überprüft. Da scheint es 

einen besonderen Anreiz zu geben, 

gerade die Firmen zu überprüfen, die 

von Ihnen beraten werden. Das ist 

sicher nicht sehr freundlich. 

Der zweite Punkt, den ich ansprechen 

möchte: Die 20 Steuerfahnder, die 

eine Firma gestern oder vorgestern 

überfallen haben. Ich bin in der Steu-

erfahndung Nürnberg und kann Ihnen 

eines sagen. Bedauerlich, wenn dort 

nichts vorgefallen, nichts aufgefunden 

wurde und keine Entschuldigung 

Einstiegsfrage: Gibt es irgendetwas, 

was Sie dringend aus den jeweiligen 

Bereichen bemerken müssen, aus de-

nen Sie kommen?
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stattgefunden hat. 95 % der Durchsuchungen, bei denen 

ich dabei bin, die ich im Kollegenkreis mitgemacht habe, 

führen sehr wohl zur Aufdeckung von Steuerstraftaten, 

zur Aufdeckung von Steuerhinterziehung und dann auch 

zu Bestrafungen. Hier sollte man vorsichtig sein und nicht 

Täter und die Ermittler in einen Topf werfen. Sondern 

die Ermittler haben hier aufzudecken, das kann wie bei 

der Polizei auch mal ein Fehlschuss sein, aber in 95 % 

der Fälle erwischen wir schon die Richtigen. Das lag mir 

am Herzen im Vorfeld. 

Frank Bsirske

Warum sollte jemand, dem 50 % zu viel sind, 30 % 

akzeptieren, wenn er woanders null Steuern zahlt? Das 

Problem ist die Null, nicht die 30 oder die 50. Mit der 

Logik, die Sie uns präsentiert haben, reden Sie einer Dy-

namik das Wort, die im Prinzip darauf hinausläuft, dass 

Unternehmen, Vermögen, Erbschaften überhaupt nicht 

mehr besteuert werden, weil sonst immer irgendwo eine 

Hehleroase lauert, die es noch billiger macht. Ich finde, 

das ist keine Logik, der man sich unterwerfen kann. 

Sie trägt im Übrigen der Tatsache in gar keiner Weise 

Rechnung, dass die Franzosen, die Kanadier, die Amerika-

ner, die Briten und viele, viele andere bei Erbschafts- und 

Vermögensbesteuerung in einem ganz anderen Niveau 

liegen als die Bundesrepublik und das Kapital, das ja 

ein scheues Reh sein soll, auch nicht galoppierend diese 

Länder verlässt. 

Und es reicht auch nicht, immer nur auf die nominalen 

Steuersätze zu verweisen, sondern man muss dann auch 

vielleicht mal auf die reale Besteuerung, das reale Besteu-

erungsniveau schauen. Das liegt, wenn ich das richtig 

verfolgt habe, nach Angaben der EU-Kommission, was 

die Besteuerung von Unternehmensgewinnen angeht, 

bei 17,7 % in der Bundesrepublik. Das liegt unterhalb der 

slowakischen Flat-Rate-Tax. Was ist dann die Bundesrepu-

blik anderes als Motor des Steuersenkungswettlaufs und 

nicht etwa Getriebener, mitten drin in einer Dynamik der 

Steuersenkungslogik, die sie selbst treibt? Ich finde, die 

EU-Kommission ist eine vergleichsweise unverdächtige 

Institution, was die Diagnose von realen Besteuerungs-

sätzen angeht. Das wäre der zweite Punkt.

Es ist in Ordnung auf die Komplexität des Steuerrechts 

zu schauen und zu überlegen, wie man die Komplexität 

des Steuerrechts reduzieren kann. Da können wir gemein-

sam drüber nachdenken. Aber solange das Steuerrecht 

so komplex ist, muss man sich doch darüber Gedanken 

machen, wie man dazu beitragen kann, dass die Besteu-

erung gleichmäßig funktioniert und Steuerhinterziehung 

erschwert wird und das auch bei der von Ihnen, Herr 

Bernhardt, angesprochenen wachsenden Komplexität. 

Wenn ich mir dann angucke, dass wir es bei wachsender 

Komplexität des Steuerrechts seit dem Jahr 2000 mit 

einem Personalabbau von 13 % in den Finanzbehörden 

zu tun haben, 6.000 Stellen im Prüfdienst bei den Steuer-

fahndern im Verwaltungsinnendienst nicht besetzt sind, 

von denen die Arbeitsgruppe Personalbedarfsberechnung 

der Länderfinanzverwaltung selbst annimmt, dass sie 

besetzt sein müssten, um einen ordnungsgemäßen 

Steuervollzug zu garantieren, und in der Folge festgestellt 

v.l.n.r.: Werner Stupka, Carla Kniestedt und Klaus Schleicher in der Podiumsdiskussion
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werden muss, dass die Zahl der Prüfungen sinkt und 

Jahr für Jahr auf Milliardeneinnahmen verzichtet wird, 

bewusst in Kauf genommen wird, dass auf sie verzichtet 

wird, einfach weil man lieber glaubt als zu prüfen und 

die notwendige Personalbesetzung nicht zur Verfügung 

stellt, dann stellt sich schon die Frage nach dem Wollen 

und dem Sinn und nicht die Frage, ob man dazu in der 

Lage ist, sondern zunächst mal, ob man will.

Sie beraten Unternehmen. Kennen Sie ein Unternehmen, 

das es regelmäßig mit prominenten Außenständen zu tun 

hat und darauf so reagiert, dass es die Inkassoabteilung 

personell unterbesetzt? Ich nicht.

Wollen Sie, dass die Inkassoabteilung vernünftig besetzt 

ist? Und was tun Sie und was tun die anderen Beteiligten 

aus der Politik dafür, dass das gelingt und auf diesem 

Wege dazu beigetragen wird, dass die vollkommene 

Ungleichbehandlung - ich sage, das Zweiklassensystem 

im Steuervollzug - bekämpft wird, und zwar wirksam 

bekämpft wird im Sinne von Steuerehrlichkeit und der 

Gleichmäßigkeit des Steuervollzugs?

_Moderation

Sie hatten gerade gesagt, dass da irgendwas Unsinn 

gewesen wäre?

Otto Bernhardt

Ich will von den vielen Dingen, die nicht stimmen, nur 

eins hervorgreifen. 

Deutschland wird, was die Steuersenkung anbetrifft, 

getrieben und treibt nicht. Sie sollten sich die Zahlen 

angucken. Die Ostblockländer, die dazu gekommen sind, 

sind mit Steuersätzen von 15, 16 und 17 %. Gucken Sie 

mal nach Irland. Das sind unsere Probleme, um es klar 

zu sagen. Und wir werden weiter getrieben. Nachdem 

wir auf knapp 30 gegangen sind, hat Großbritannien 

beschlossen, auch weiter runter zu gehen. Frankreich 

geht auch weiter runter. Deshalb setzen wir uns dafür 

ein, nur es ist sehr schwierig, weil wir beim Steuerrecht 

Einstimmigkeit in Europa brauchen, unser Finanzminister 

kämpft für eine Untergrenze. Die kann dann irgendwo 

bei 28 liegen - keine Zustimmung bei den anderen. Das 

heißt, wir werden getrieben. Und wenn wir nicht gesenkt 

hätten, deshalb hat die Große Koalition das gemacht, dann 

wären weiterhin 100 Mrd. Gewinne, die in Deutschland 

entstehen, woanders versteuert worden. So einfach, wie 

Sie die Welt darstellen, ist sie nicht.

Moderation

Nun, entschuldigen Sie, hatte ich auch nicht den Ein-

druck, dass hier irgendjemand annimmt, dass die Welt 

ganz besonders einfach gestrickt wäre. 

Frank Bsirske

Nun, das ist Ihre Auffassung, die dürfen Sie ja gerne 

haben. Jeder darf seine haben. Aber dennoch scheint 

mir doch als beobachtender Mensch eines immerhin 

klar: Alle sehen ein Riesenproblem. Alle sehen Zahlen, 

die auseinanderdriften. Alle sehen, dass Menschen sich 

herummogeln können. Sie haben in Ihrer Rede, Herr 

Bernhardt, im Februar im Bundestag gesagt: „Es gibt 

Oasen. Die gibt es wohl. Schuld ist nicht das Steuer-

system, schuld sind die, die die vor dem Steuersystem 

weglaufen.“

Da sage ich: Wenn sie es denn können, ist irgendwas 

am System falsch. Alle akzeptieren, dass irgendetwas 

falsch ist. Alle merken, dass Gelder verloren gehen. 

Das weiß man seit Jahren und die Zahlen entwickeln 

sich eher ungünstig in den letzten Jahren, wenn ich 

das alles richtig verstehe. Frage: Was um alles in der 

Welt tun jetzt die aktuell tätigen Abgeordneten, um 

dieses Problem an irgendeiner Wurzel zu packen und 

denen Rechnung zu tragen, die in der Steuerfahndung 

arbeiten, die im Finanzamt arbeiten, die jeden Tag auf 

Arbeit gehen, ihre Steuern bezahlen? Was tut man kon-

kret dafür, abgesehen davon, dass immer wieder neue 

Vorschriften, Bestimmungen und ähnliches in Gesetze 

gegossen werden? Was?

Otto Bernhardt

Wir haben im nationalen Bereich wenig Möglichkeiten, 

isoliert vorzugehen. Deshalb konzentrieren wir uns hier 

auf die europäische Zinsrichtlinie. Die meisten europä-

ischen Länder, auch die nicht in der EU sind, nähern sich 

diesen Bestimmungen an. Und das immer wieder zitierte 

Liechtenstein, das zur Zeit ein bisschen Hauptpunkt in 

der Auseinandersetzung ist, hat sich ja schon - bezogen 

auf die Vereinigten Staaten - in dieser Richtung engagiert 

oder arrangiert. Wir sind in Gesprächen mit Liechten-

stein. Wir heißt, die Bundesregierung, federführend 

durch das Bundesfinanzministerium. Und Liechtenstein 

wird sich auch dieser Richtlinie anpassen. Liechtenstein 

wird nicht das Bankgeheimnis aufgeben, dazu können 

wir ein Land nicht zwingen. Aber Liechtenstein wird die 

Abgeltungsteuer, was es heute schon zum Teil tut, wir 39



glauben nur, wir kriegen zu wenig, wird in Zukunft die 

angemessene Steuer an Deutschland überweisen. Und 

Liechtenstein wird, ähnlich wie es die Schweiz inzwischen 

auch macht, ich sage es jetzt mal etwas unjuristisch, bei 

kriminellen Handlungen Unterstützung anbieten. 

Aber wir können natürlich nicht als Bundesrepublik 

Deutschland verlangen, was einige tun, wir können es 

verlangen, aber nicht durchsetzen, dass etwas Liechten-

stein und die Schweiz das Steuergeheimnis, wie wir es in 

Deutschland im Wesentlichen gemacht haben und wie 

es in Schweden nicht eins gab, aufzuheben. Das ist für 

die beiden Länder ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, 

in der Schweiz steht es sogar in der Verfassung. Aber 

wir werden dafür sorgen, dass nach der europäischen 

Zinsrichtlinie in all diesen Ländern, in die schrecklich 

viele Leute aus Deutschland ihr Geld bringen, diese 

angemessen besteuert werden.

Was wir nicht verhindern können, wollen wir auch nicht, 

können wir auch nicht, dass Leute - ich sage es noch 

einmal - Deutschland verlassen. Und die Welt ist wieder 

nicht so einfach, dass es hier um null oder 50 % Steuern 

geht. Es gibt bei Leuten eine Schmerzgrenze, wo sie 

sagen, jetzt ist Schluss. 

_Einwurf Moderation 

Aber Entschuldigung, Herr Bernhardt, die gibt’s ja 

bei jedem Arbeitnehmer auch. Der hat ja auch eine 

Schmerzgrenze. 

Der kann nur nicht gehen. 

_Moderation

Das ist ja das Problem. Demzufolge stellt sich nun für 

den normalsterblichen Bürger in diesem Lande, der ein 

ganz hohes Maß am Steueraufkommen beiträgt, ohne 

dass er jetzt da extra nachgefragt wird, schon die Frage, 

warum bei anderen so milde geguckt wird. Diese Frage 

stellt sich der Bürger schon und versucht vermutlich 

daher - ich versuche mich jetzt mal an meine Freunde 

und Bekannten zu erinnern - nicht wirklich Steuern zu 

hinterziehen, aber auch ein bisschen zu sparen irgendwie, 

ohne jemandem wirklich weh tun zu wollen. 

Herr Kilmer, ich würde mir jetzt gerne ein paar Worte 

von heute Morgen ausborgen wollen. Ich möchte jetzt 

gerne wissen, ob das, was er heute Vormittag gesagt hat, 

dass es aus Ihrer Sicht keine Möglichkeit gibt, bilaterale 

Regelungen zu treffen oder in Deutschland tatsächlich 

mal so richtig ein bisschen forscher 

vorzugehen, um Steuerhinterziehung 

in Ausmaßen, die wirklich erschütternd 

sind, zu begrenzen. Sehen Sie keine? 

Ich glaube, Sie waren es, der gesagt 

hat, eigentlich hängt ja die Schweiz 

quasi am Tropf der deutschen Wirt-

schaft. Das fand ich einen interessanten 

Gedanken. Auf den muss man erst 

mal kommen. 

Gerhard Schick

Ich würde Ihnen, Herr Bernhardt, 

widersprechen, wenn Sie sagen, 

dass man in Deutschland aufgrund 

von Globalisierung wenig tun kann. 

Das ist ja immer im Verhältnis dazu 

zu sehen, was man konkret tut. 

Eine Sache, die ich mir persönlich 

vorgenommen habe, ist das Thema 

Doppelbesteuerungsabkommen, die 

immer wichtiger werden. Das sind 

die Abkommen, die zwischen den 

Ländern regeln, wo wie viel gesteuert 

wird. Auch Verfahrensfragen werden 

geregelt, Fragen der Rechts- und 

Amtshilfe. Die sind in Deutschland 

in den letzten Jahrzehnten doch eher 

etwas stiefmütterlich behandelt wor-

den, sind aber für viele Fragen, die wir 

hier diskutieren - Steuerhinterziehung, 

Steuerflucht - sehr zentral. 

Wenn man sich damit beschäftigt, stößt 

man auf Merkwürdigkeiten, wie eine 

40-jährige Rückwirkung in dem einen 

Abkommen, oder darauf, dass praktisch 

die Nullbesteuerung in einem anderen 

Abkommen festgeschrieben wird, so 

dass man praktisch völlig steuerfrei 

Einnahmen in Dubai erzielen kann und 

nach Deutschland transferieren, und 

weder in Dubai noch in Deutschland 

Die Frage geht an alle drei: Sehen Sie 

das ähnlich? Dann hätte man ja eine 

Chance, irgendwas zu tun, oder?
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besteuert wird. Wir haben uns daran gemacht, ich glaube, 

das trägt inzwischen auch der ganze Ausschuss mit, da 

etwas systematisch heranzugehen. Ich bin froh, dass es 

gelungen ist, diesen Prozess in Gang zu setzen. 

Das sind zum einen Fragen der Gründlichkeit und ein-

fach des Drucks aus dem Parlament, dass da wirklich 

sinnvoll verhandelt wird und die deutschen fiskalischen 

Interessen da auch berücksichtigt werden. Zum anderen 

geht’s natürlich um konkrete Regelungen, wo wir dann 

auch einen Dissens haben, wo ich meine, dass wir von 

der Freistellungsmethode zur Anrechnungsmethode 

übergehen. Wir haben da als Grüne auch einen ent-

sprechenden Antrag gestellt, damit Steueroasen, die 

gezielt mit diesem Null-Satz werben, damit rechnen 

müssen, dass die entsprechenden Bürger in Deutschland 

auf jeden Fall auf das hiesige Niveau hoch geschleust 

werden auf das hiesige Niveau und damit Oasen weniger 

attraktiv werden. Jetzt könnte man viele andere Punkte 

nennen, aber ich nenne erst mal diesen Punkt, weil es 

ein Schwerpunkt unserer Arbeit gewesen ist.

Barbara Höll

Wenn Herr Bernhardt hier formuliert, es gibt eine Schmerz-

grenze, dann ist die ja sicher da. Aber wir haben eine 

Senkung des Spitzensteuersatzes gehabt. Wir haben keine 

Erhebung der Vermögensteuer mehr. Wenn man da mal 

ein paar Sachen zusammenzählt, haben wir in den letzten 

Jahren für die Menschen, die wirklich ein hohes Einkommen 

haben, die Vermögen haben, so viele Steuererleichterungen. 

Wir hatten eine Steueramnestie, wo Herr Eichel gesagt hat, 

da kommt so viel Geld zurück. Es war bedeutend weniger, 

was zurückgekommen ist. 

Der Hinweis auf Europa ist sicher richtig, wobei ich sagen 

muss: Als Mitglied der Opposition im Parlament kann man 

sich das eine oder andere Mal nicht des Eindrucks erwehren, 

dass die Bundesregierung durchaus über Bande spielt, also 

in Europa so auftritt, da wird was beschlossen, und hinterher 

sagt, wir hatten ja gar keine andere Möglichkeit. Es ist nicht 

glaubwürdig, wenn wir, als wirklich stärkste Wirtschafts-

macht in Europa, so tun, als ob wir da anderen Staaten im 

Steuersenkungswettbewerb hinterher hecheln müssen.
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Die letzte Untennehmenssteuerreform mit einer Entlastung 

von 8 Milliarden ist durch die Mehrwertsteuererhöhung 

mit einem Prozentpunkt bezahlt worden. Das ist genau 

der Punkt, den die Menschen dann nicht mehr verste-

hen, weil das mit Besteuerung nach der wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit nichts mehr zu tun hat. 

Zu der konkreten Frage und dem großen Entsetzen 

am Jahresanfang, Liechtenstein und was ist hinterher 

passiert, ist zumindest von der Regierungsseite leider 

nicht viel passiert. Wir haben nicht eine Vielzahl von 

Anträgen, über die wir bisher verhandelt haben. Ich 

nenne mal fünf Anträge, die wir in den Bundestag 

eingebracht haben. 

Wir haben den Antrag „Steuerhinterziehung bekämpfen, 

Steueroasen austrocknen“ eingebracht, wo wir uns an 

Amerika orientieren und sagen, einseitige Maßnahmen 

der Bundesrepublik gegenüber Steueroasen sind möglich. 

Das fordern z.B. bei der Quellensteuer mit Österreich, 

Belgien und der Schweiz, dass das natürlich auf alle 

Formen von Geldanlagen ausgedehnt werden muss. 

Wir haben einen Antrag gemacht: „Steuermissbrauch 

wirksam bekämpfen, vorhandene Steuerquellen erschlie-

ßen“. Da geht es uns darum, dass - wenn Steuermodelle 

aufgelegt werden, die eindeutig nur dazu dienen, keine 

Steuern zahlen zu müssen - diese anzeigepflichtig werden. 

Damit wäre man dann wieder in der Vorhand. 

Wir haben einen Antrag zu einem anderen Besteue-

rungsprinzip eingebracht, auch da an den USA orientiert, 

weil die sich das eben nicht gefallen lassen, dass ame-

rikanische Staatsbürger einfach ins Ausland gehen, um 

dort weniger Steuern zu zahlen, sondern durchaus auf 

der Matte stehen und sagen, solange ihr amerikanische 

Staatsbürger seid, müsst ihr danach bezahlen, also mit 

dem Welteinkommen auch im Land veranlagt werden. 

Sie sehen die Reaktion. Wir haben dazu im Bundestag 

gesprochen, einmal Gregor Gysi, einmal ich. Es wurde 

in der Luft zerrissen - alles nicht möglich usw. Aber 

den Ansatz zu machen, den Willen auszudrücken, ich 

glaube, der ist absolut berechtigt. Und das hat auch eine 

Anhörung im Bundestag gezeigt.

Wir hatten schon 2006 den Antrag eingebracht, Steu-

erpflichtige mit mehr als 500.000 Euro Einkommen 

gleichmäßig und regelmäßig prüfen zu lassen. 

Und der Antrag, mit dem wir vorhin angefangen ha-

ben, das ist dann wirklich das Entscheidende, dass die 

Bundesregierung ihr Weisungsrecht nehmen muss und 

tatsächlich die Bundesländer veranlassen muss, auch den 

Steuervollzug so durchzuführen, dass Geld reinkommt. 

Wolfgang Brunner (ver.di), Reinhard Kilmer und Werner Stupka lauschen den Vorträgen
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Und wenn es nicht geht und wenn es auf einen Streit 

hinausläuft, sei es auch mit allen Bundesländern oder 

mit einer Mehrheit der Bundesländer, dann notfalls auch 

vors Bundesverfassungsgericht zu gehen. Das wäre ei-

gentlich Aufgabe der Bundesregierung. Man kann da ja 

verweisen auf den Atomstreit. Da war es ähnlich, dass es 

da Auseinandersetzungen mit den Bundesländern gab. 

Wir sehen hier die Bundesregierung in der Pflicht und 

werden auch weiter versuchen, die Regierungskoalition 

zu treiben, dass sie sich da positionieren müssen. Ich 

glaube, man kann viel machen, so man es denn will.

Klaus Schleicher

Ich habe heute Vormittag versucht darzustellen, wo das 

rechtliche Problem liegt. Das ist das Spannungsverhältnis 

zwischen dem Art. 85 und dem Art. 108 (7) GG. Art. 85 

besagt, dass die Landessteuerverwaltung dem Weisungs-

recht des Bundesministers unterliegt, aber im Art. 108 (7) 

ist gesagt, „allgemeine Verwaltungsvorschriften bedürfen 

der Zustimmung des Bundesrates“. Jetzt stellt sich das 

Problem: Ist eine allgemeine Weisung eine allgemeine 

Verwaltungsvorschrift, die der Zustimmung der Länder 

bedürfte? Oder ist es vergleichbar der Einzelweisung? 

Da ist es richtig, dass das Bundesverfassungsgericht bei 

der Gruppe Konrad gesagt hat, das ist auch eine Form 

der Auftragsverwaltung, diese Atomverwaltung. Einzel-

weisungen sind zulässig. Aber das Problem bleibt immer 

noch, ob diese Allgemeinweisung zulässig ist. 

Da hat dieser § 21a FVG in der Fassung vom Födera-

lismusreformbegleitgesetz keine Klarheit geschaffen, 

sondern nur gesagt, Allgemeine Vollzugsziele, Ver-

waltungsgrundsätze und sonstige Dinge können vom 

Bundesfinanzminister bestimmt werden, es sei denn, 

die Mehrheit der Länder widerspricht. Und da haben wir 

wieder das Problem. Faktisch stellt sich das also derzeit 

so dar, dass die Länder in diesem Bereich kaum zur 

Zusammenarbeit mit dem Bund in der Lage und bereit 

sind. Es wird also da Widerstand von bestimmten Ländern 

hier erkennbar, insbesondere mit dem Argument, wenn 

Personalfragen im Raum stehen, dass man sagt, hier 

ist der Landeshaushalt betroffen und da hat der Bund 

überhaupt keine Einwirkungsmöglichkeiten. 

Es bleibt also immer noch das Problem: Was ist mit der 

Allgemeinweisung? Das Manko ist in dieser Angelegenheit, 

dass man schon viel früher hätte versuchen müssen, eine 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wie etwa 

bei der Gruppe Konrad zur Einzelweisung herbeizufüh-

ren. Diese fehlt also immer noch. Auch der Bundesrech-

nungshof hält die Befugnis des Bundesfinanzministers, 

Allgemeinweisungen zu erteilen, für unumgänglich, um 

diese Probleme im föderalen System der Auftragsverwal-

tung zu beseitigen. 

Es ist die Frage, ob man das jetzt über das Finanzverwal-

tungsgesetz regeln könnte oder ob es einer Änderung 

des Grundgesetzes oder zumindest einer Klarstellung 

in Art. 108 (7) „allgemeine Verwaltungsvorschriften“, 

es sind also keine Allgemeinweisungen oder so was 

ähnliches, bedarf. Das Problem ist weiterhin offen. Der 

Bundesfinanzminister versucht im Rahmen der Födera-

lismuskommission II seine Vorstellungen unterhalb des 

Levels der Bundessteuerverwaltung in diesem Bereich 

deutlich zu machen und da auch ein Einvernehmen mit 

den Bundesländern herbeizuführen. Wie es letztendlich 

ausgeht, ist immer noch offen, steht in den Sternen. Aber 

der Bundesrechnungshof meint schon, das ist eines der 

Essentiale, sowohl bei Vollzugszielen operativer Art, wie 

auch bei der IT-Gestaltung, dass da der Bundesfinanzmi-

nister größere Einwirkungsmöglichkeiten hat. 

_Moderation

Es ist ja schon interessant zu erfahren, wie Sie darauf 

reagieren. Bei Ihrem Nicken, nehme ich mal an, sehen 

Sie es auch so. Aber Sie beide sollten sich dazu noch 

äußern dürfen.

Gerhard Schick

Natürlich wird man immer wieder in den einzelnen 

Föderalismusrunden da ein Stück weiterkommen. Auch 

die Föderalismuskommission I hat ja in Teilbereichen 

Fortschritte gebracht. Ich glaube aber, dass es im Kern 

einfach einer politischen Klärung bedarf. Denn immer 

dieses kleine Fingerhakeln, ob man noch mal einen Zen-

timeter weiter kommt, ist ja eigentlich nicht das, was wir 

brauchen. Sondern angesichts der Größe des Problems 

muss man doch eine politische Entscheidung treffen. 

Wollen wir uns diese Fehlkonstruktion leisten oder nicht? 

Ich glaube, das Entscheidende ist, dass Bürgerinnen 

und Bürger sich klarmachen, dass das Machtinteresse 

des örtlichen, des regionalen Finanzministers oder Mi-

nisterpräsidenten, eine Steuerverwaltung zu haben, die 

in der Lage ist, dem Bundesfinanzminister auch bei der 

Steuergesetzgebung eine entscheidende Gegenposition 

zu geben - darum geht es doch im Kern, es geht um 

Machtinteressen von Landesfinanzministern -, dass das 43



weniger relevant ist als das Interesse an einer sinnvollen 

Steuerverwaltung. 

Vom Machtinteresse eines Landesfinanzministers kann 

ich mir nix kaufen, dagegen, wenn die Schulen besser 

ausgestattet sind oder ähnliches, davon hab ich was. 

Das ist das politische Problem. Das müssen wir politisch 

lösen. Das heißt  nicht, dass man Zwischenstufen macht, 

solange man das politisch noch nicht löst, aber ich würde 

da versuchen stärker politisch ranzugehen. 

Ich will in Bezug auf die Frage, was man sonst tun kann, 

noch mal eine wichtige Frage ansprechen und dabei jetzt 

keine Liste von Anträgen nennen: Wie weit setzen wir 

auf Europa und wie weit auf eine Nationallösung? Ich 

glaube, das ist total wichtig. Ich habe ein paar Punkte 

gesagt, wo der nationale Gesetzgeber etwas tun kann. 

Aber alle Vergleiche mit den USA sind natürlich deutsche 

Hybris. Deutschland mit den USA zu vergleichen, ist 

einfach falsch. Wir sind Kalifornien und nicht die USA. 

Wir sind ein Teil eines Binnenmarktes, in dem es keine 

Grenzkontrollen mehr gibt an den relevanten Stellen. Und 

zu meinen, dass wir genauso agieren könnten, wie die 

USA, ist falsch. Wir können aber, wenn Europa funktioniert, 

so agieren wie die USA. Deswegen müssen wir schau-

en, dass Europa funktioniert. Das ist die entscheidende 

Frage, die im nächsten Jahr auch für uns wichtig wird. 

Wie funktioniert Europa? Ist es ein Europa, das stärker 

den Steuerflüchtlingen nutzt, oder ist es ein Europa, 

was Bürgerinnen und Bürgern und Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern nutzt? Das wird eine entscheidende 

Auseinandersetzung sein. Da ist die Zinssteuerrichtlinie 

wichtig, aber auch die Frage: Schaffen wir es, den Druck 

aufzubauen gegen Steueroasen? Natürlich könnte die EZB 

genauso, wie das ini Amerika, in USA gemacht wird, eben 

sagen: Europäische Wertpapiere werden eben nicht mehr 

mit Banken gehandelt, die nicht kooperieren. Ich glaube 

aber, dass wir als Deutschland allein nicht ganz so stark 

den Druck aufmachen können. Ich finde, da muss man 

sich eben auch entsprechend an dieser Stelle klarmachen, 

was kann Deutschland. Das soll es auch wirklich tun. Da 

werden wir auch Druck machen, und dann aber auch 

dafür arbeiten, dass Europa die Voraussetzungen hat, 

wirklich hier agieren zu können. Da müssen wir auch dann 

ein paar unangenehme nachbarschaftliche Gespräche 

führen mit Luxemburg und Österreich und gucken, dass 

da auch entsprechend was politisch passiert. 

Otto Bernhardt

Zwei kurze Bemerkungen: Im Rahmen der Föderalis-

muskommission II hat sich vor einigen Monaten der 

Bundesfinanzminister mit den 16 Landesfinanzministern 

geeinigt, dass das Thema einer Bundessteuerverwaltung 

im Rahmen dieses Vorhabens nicht gelöst wird. Also, 

einstimmiger Beschluss. Insofern sage ich als Realist: 

Man kann sagen leider, aber hier wird sich nichts be-

wegen, zumal das kann eigentlich nur in Zeiten einer 

Großen Koalition passieren. Denn Sie brauchen hier 

eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat. 

Ich sage also,  nicht so viel an ein Thema hängen, das 

sich wahrscheinlich nicht bewegen wird. 

Da müssen wir mal eins auflösen oder eingemeinden. 

Das ist die Frage. Wenn ein Land nicht mehr zahlen kann, 

dann kann das sein, dass das beim Bund landet. Wir haben 

zur Zeit drei Länder, die ihren Haushalt aus eigener Kraft 

nicht hinkriegen. Aus einem davon, Schleswig-Holstein, 

komme ich. Das andere sind Bremen und das Saarland. 

Da ist man ja dabei, etwas zu konstruieren, und sei es 

eine Zinsübernahme oder irgendetwas. Das ist sicher 

eine schwierige Situation. 

Bezogen auf Europa haben wir in der Tat das Problem, 

wie Sie es auch zeigen. Wir haben auf der einen Seite 

fast einen einheitlichen Markt und völlig unterschiedliche 

Steuersysteme. Und wir haben bei der Steuer noch das 

Einstimmigkeitsprinzip. Das heißt, 27 Länder müssen ja 

sagen. Hier kommt Europa an eine ganz kritische Frage, 

um das ganz klar zu sagen. 

Wenn das so weitergeht mit dem Steuerwettbewerb in 

Europa, dann kommt der Punkt, wo wir ja von den Firmen, 

um die Arbeitsplätze zu sichern, noch weniger Steuern 

nehmen müssen. Es geht ja gar nicht anders. Da wir das 

Geld aber für bestimmte Aufgaben brauchen, die ich hier 

nicht aufzählen muss, heißt das, die indirekten Steuern 

werden steigen. Eine andere Möglichkeit gibt’s nicht. 

Und mein Eindruck ist, dass die Länder, die heute bei 15, 

16, 17 % liegen - Ostblock, die neuen osteuropäischen 

Länder, und Irland - kaum bereit sein werden.

Wir müssen ja die gesamte Steuerbelastung sehen. Das an-

dere wäre ja keine vernünftige Vergleichsmöglichkeit. 

Ich kann nur sagen, wir sind hier noch in dem Wettbewerb 

drin. Hoffentlich setzt sich die Erkenntnis durch, dass 

wir im Steuerrecht die Einstimmigkeit aufgeben müssen. 

Aber das ist ein schwieriger Gang in Europa. 
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Werner Stupka

Wir wollen ja die Probleme des Steuervollzugs und er 

Steuerhinterziehung offensiv angehen. Da müssen wir 

auch mit Argumenten aufhören, die wir so in der Praxis 

nicht bestätigt finden. 

Es ist gesagt worden, an der Steuerhinterziehung sei 

mit schuld die Kompliziertheit des Steuerrechts. Das 

Steuerrecht ist mit Sicherheit sehr kompliziert, aber für 

die Steuerhinterziehungsfälle, die Fälle, die wir kennen, 

damit hat die Kompliziertheit überhaupt nichts zu tun. 

Es ist eine ganz klare und einfache Sache, dass Einkünfte 

aus Kapitalvermögen erklärt werden müssen. Das ist eine 

ganz klare Sache. Da ist nix kompliziert dran. Das Kom-

plizierte sind die Konstruktionen, um das zu verbergen. 

Das ist das Komplizierte an dem ganzen System. Die 

Kompliziertheit am Steuerrecht, die da ist, hat mit den 

Fällen nichts zu tun. Steuerhinterziehung ist eigentlich 

was ganz Einfaches. Es werden Einkünfte nicht erklärt, 

die man erklären müsste. Es werden Betriebsausgaben 

erklärt, die nicht stattgefunden haben - auf einen ganz 

einfachen Nenner gebracht. Und das versteht jeder, der 

sich ernsthaft und ehrlich mit seiner Steuererklärung 

befasst.

Der zweite Punkt: Es ist gesagt worden, die hohen 

Steuersätze seinen mit Schuld und es wäre besser mit  

einem geringeren Steuersatz wenigstens einige Steuer-

einsparungen zu erzielen. 

Wir haben in Deutschland in den letzten Jahren die 

Steuersätze permanent gesenkt. Zugleich haben wir 

festgestellt, dass das Mehrergebnis der steuerlichen BP im 

Jahr 2007 so hoch wie noch nie gewesen ist. Das heißt, 

es werden noch deutlich mehr steuerliche Ergebnisse 

erzielt, obwohl die Steuersätze immer weniger werden. 

Ein unmittelbarer Zusammenhang ist überhaupt nicht 

festzustellen. Man hätte eigentlich eine höhere Steuer-

ehrlichkeit erwarten können. 

Ein dritter Punkt fällt auf. Es ist von Frank Bsirske ange-

sprochen worden, dass die Politik mit einer Bund-Länder-

Arbeitsgruppe die Personalausstattung der Finanzämter 

errechnet hat und dass die deutlich unter der notwendigen 

Personalausstattung liegen. Es fällt auf, und da geht es 

um den politischen Willen, dass die Prüfungsdienste am 

meisten unterbesetzt sind. 

Die liegen z.B. in Bayern, aus dem Bundesland, aus 

dem ich komme, mit 30%, also ein Drittel unter dem 

Personalstand, den man haben müsste, um ordentlich 

zu prüfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das 

sind die politischen Fakten. Dann darf man sich nicht 

wundern, dass es die Debatten übers Steuerrecht gibt. 

Ich glaube, das beste Steuerrecht ist ein Steuerrecht, das 

von den Bürgerinnen und Bürgern akzeptiert wird. Aber 

das wird nur dann akzeptiert, das ist meine Erfahrung 

als Steuerfahnder, gerade nach solchen Fällen wie in 

Liechtenstein, wenn die Bürgerinnen und Bürger den 

Eindruck haben, es wird gerecht erhoben. Das mit dem 

Zweiklassensteuerrecht, das sind nicht diese traditionellen 

Klassen arm, reich oder wie auch immer. Das sind die 

zwei neuen Klassen: Die Leute, die die Quellensteuern 

bezahlen, nämlich die Mehrwertsteuer im Supermarkt 

sofort bezahlen müssen, denen die Lohnsteuer sofort 

abgezogen wird, die die Mineralölsteuer an der Tanke 

lassen müssen, das ist die eine Klasse. Die haben keine 

Gestaltungsmöglichkeiten. Die müssen sofort und immer 

und ehrlich zahlen. Das sind die gläsernen Steuerzahler. 

Und die anderen sind die unsichtbaren Steuerzahler. Das 

sind die zwei Klassen. Solange es nicht gelingt, dieses 

Klassensystem aufzubrechen, werden wir riesige Probleme 

bei der Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger draußen 

beim Steuerrecht haben. 

Letzter Satz: Herr Bernhard, Sie haben zu recht das Un-

behagen von vielen Bürgerinnen und Bürgern mit dem 

neuen Datenschutzgesetz angesprochen. Da werden ja 

Klaus-Dieter Gössel
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auch sehr intime Dinge mit abgefragt. Wir fragen uns 

in den Finanzämtern schon, wieso solche Dinge wie das 

Bankgeheimnis und dass die Steuerverwaltung überhaupt 

nichts erfahren darf, was an den Banken so geschieht, 

wieso dieser Grundsatz fast zu einem Verfassungsrang 

erhoben wird in diesem Land, während andere Dinge 

sehr wohl erfasst und aufgelistet werden. Das ist das 

Problem. Da geht es um die Gleichwertigkeit. 

Letzter Satz: Man muss aufpassen. Man kann nicht, 

wie in meinem Bundesland, aus dem ich komme, den 

kleinen Ladendieb mit der ganzen Härte des Gesetzes 

verfolgen, wenn man auf der anderen Seite bei den 

Steuerhinterziehern und bei der Steuerfahndung in Kauf  

nimmt, dass 30 % der Planstellen nicht besetzt sind. Das 

ist keine ehrliche Politik. 

Klaus-Dieter Gössel

Kurz und knapp an alle Politiker: Es ist doch völlig unredlich, 

wenn Steuergesetze, die da sind, dann auch entsprechend 

unterlaufen werden. Es müsste eine klare Aussage dazu 

geben, dass es nicht sein darf, dass die Bundesländer, die 

die Kollegen in der Steuerverwaltung bezahlen, einen 

Wettlauf liefern um die schlechteste Personalausstattung. 

Hier in Berlin wird uns vorgehalten, in Bayern ist alles 

noch viel schlechter. Da arbeiten noch viel weniger Leute, 

und in Baden-Württemberg vielleicht noch weniger. Da 

ist aber die Wirtschaftskraft da und man könnte noch 

weitaus mehr rausholen. Es muss Schluss mit dieser Kon-

kurrenz sein unter den Bundesländern um die schlechteste 

Personalausstattung. Wenn wir so weitermachen, dann 

ist wirklich der Ehrliche im Steuerrecht der Dumme. Und 

wenn der Ehrliche der Dumme ist, dann heißt das nur, 

dass bestimmte Kreise verschont werden. Das kann nicht 

sein. Also, mehr Personal in die Steuerverwaltung, klare 

Aussage dazu von den Parteien.

_Moderation

Also, Sie hätten gerne eine klare Aussage dazu? Die 

kann man möglicherweise in einem kurzen Satz for-

mulieren.

Otto Bernhardt

Das sind Entscheidungen der Landesparlamente. Da 

kann ich mich als Bundestagsabgeordneter nicht dazu 

äußern.

Gerhard Schick, Barbara Höll

Ja, mehr Personal in die Steuerverwaltung

 

Jürgen Lidzba

Herr Bernhardt, wenn Sie sagen, andere Länder machen 

sich mittlerweile Gedanken, wie England und Frankreich, 

ihre Steuersätze von 30 % zu senken, vergisst man in 

Deutschland natürlich häufig, was nominal und effektiv 

ist. England und Frankreich haben eine wesentlich breitere 

Bemessungsgrundlage, die bei den Unternehmen hier bei 

16 bis 18 % effektiv liegen. Da fangen die Engländer und 

Franzosen auch an zu rechnen und sagen, holla, wir sind 

zu teuer. Ich warte wirklich als Steuerbeamter auf den 

Moment, wenn Deutschland als Niedrigsteuerland das 

erste Mal in den OECD-Veröffentlichungen auftaucht. 

_Nachfrage Moderation:

Möchten Sie eine Art von Reaktion oder wollten Sie das 

nur gesagt haben?

Es wird das Übliche kommen.

Otto Bernhardt

Am 1. Januar dieses Jahres haben wir ja mal die Bemes-

sungsgrundlage um 25 Milliarden erweitert. Das war 

ein schwerer Gang. Das ist in Ihren Zahlen noch nicht 

Jürgen Lidzba
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drin. Wenn Sie das vergleichen, werden Sie feststellen, 

wir liegen in der mittleren Position Europas. Wir haben 

keine Spitzenposition mehr, aber wir sind auch kein 

Steuerniedrigland. 

Richard Greif

Ich möchte mal kurz einen Fall aus der Praxis bringen. 

Ich habe einen Steuerpflichtigen, der ist aus Schweden. 

Der sagte zu mir: Die Kapitaleinkünfte brauche ich hier 

nicht erklären, die wissen Sie ja sowieso. Wir hatten 

gerade den interessanten Wortbeitrag, Deutschland ist 

wie Kalifornien. Da müsste natürlich auch Deutschland 

wie Schweden sein. Das heißt, die Deutschen müssten 

natürlich die Kapitaleinkünfte genauso offen legen, wie 

es in Schweden offensichtlich der Fall ist. In Schweden 

ist es z.B. so: Da kann man Steuererklärungen und 

Steuerbescheide von jedem Bürger im Internet einsehen. 

In Deutschland ist scheinbar diese Steuerehrlichkeit so 

nicht gegeben. 

Der zweite Punkt zum Wettbewerb um Steuersätze: Wer 

die Steuersätze immer weiter nach unten treibt, dann muss 

man auch überlegen, wie ist denn die Infrastruktur z.B. in 

England im Gesundheitswesen? Wie ist die Infrastruktur 

in der Slowakei oder in Polen? Wenn die Steuersätze für 

die Unternehmen immer weiter nach unten gehen, dann 

wird auch das die Konsequenz sein, dass das Leben in 

Deutschland dann so sein wird wie dort. 

Otto Bernhardt

Das habe ich deutlich gesagt. Wenn wir da weiter sen-

ken müssten, müssen wir woanders erhöhen, denn wir 

haben nichts über im Bundeshaushalt. Wir wollen einen 

Haushalt verabschieden, in dem noch 10 Milliarden feh-

len. Also, wir haben nichts über, wir können auf nichts 

verzichten. Nur wenn wir hier runter müssen im Interesse 

der Arbeitsplätze, werden wir woanders rauf müssen. 

Deshalb bin ich für ein einheitliches Steuersystem in 

Europa. Aber das wird noch viele Jahre dauern. 

Jürgen Uttermark 

Ich komme aus dem Land der Horizonte, nämlich aus 

dem schönen Norden. Ich habe zwei Anmerkungen zu 

dem, was Sie in der ersten Runde gesagt haben. Sie 

haben vom neuen Datenschutzgesetz gesprochen und 

jeder Bürger würde schreien, wenn wir ihm noch mehr 

in die Taschen und sonst wohin gucken. Ich glaube, 

keiner der hier Anwesenden und keiner der Bevölkerung 

würde schreien, wenn wir in die Taschen gucken, die 

sich bisher nicht in die Taschen gucken lassen, wenn 

wir da die entsprechende Gesetzgebung hätten und 

da reingucken können, damit die Steuermillionen nicht 

hinterzogen werden, sondern dem Fiskus zur Verfügung 

gestellt werden. 

Zweite Anmerkung: Sie haben 130 Steueränderungen 

zu beraten, plus 20 oder 30 zusätzliche Punkte. Da frage 

ich Sie: Ist da nicht die Steuergesetzgebung so kompli-

ziert geworden, dass die Abgeordneten letztendlich, 

auch das haben Sie angemerkt, vielleicht  nicht mehr 

wissen, wovon sie reden? Denn viele Gesetze werden 

vor Gerichten angefochten, weil der Gesetzgeber, egal in 

welcher Ebene, hier schlechte Schularbeiten gemacht hat 

und man nachbessern muss. Ich erinnere nur in diesem 

Zusammenhang an die Krankenversicherungsbeiträge und 

auch an die Pendlerpauschale, die noch vor Gericht ist. 

Hier sollte man vielleicht doch dazu übergehen, endlich 

ranzugehen eine vereinfachte Steuergesetzgebung zu 

machen, damit auch dieses dann nicht mehr vorkommt, 

dass wir uns vor Gericht noch erstreiten müssen, was 

richtig und was falsch ist. Und für die Abgeordneten in 

den Ländern und im Bundestag wird es dann vielleicht 

auch einfacher, die Gesetze zu verstehen und dann auch 

entsprechend handwerklich zu bearbeiten.

Richard Greif
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Otto Bernhardt

Ja, ich sage, ein Antrag einfache Steuergesetze würde 

die Zustimmung aller 612 Abgeordneten finden. Wenn es 

dann ins Detail geht, kommt jeder aus seinem Wahlkreis 

mit einem Paragraphen, den er noch braucht. 

Ich will nur zwei Bemerkungen zu unserer Zuarbeit 

sagen. Sie haben völlig recht. Wir haben zwei Steuer-

berater. Mehr haben wir nicht in unserer 13-köpfigen 

Arbeitsgruppe Finanzen. Wir haben eine Reihe von 

Wirtschaftsjuristen, aber nicht jeder kann jeden Punkt 

übersehen. Aber wir haben ja zwei Dinge: Wir machen 

ja einmal über so ein Gesetz eine öffentliche Anhörung. 

Da hören wir Fachleute und Verbände. Das wird alles 

sozusagen mitstenographiert und wir kriegen die Texte. 

Da haben wir die Argumente. 

Und der zweite Punkt: Zu jedem Paragraphen kommt 

der zuständige Mitarbeiter des Finanzministeriums. Für 

einige Paragraphen gibt’s auch zwei Mitarbeiter. Das 

heißt, wir kriegen das schon vorgetragen. Dennoch, 

manche Frage, als nicht Wirtschaftsprüfer oder Steuer-

berater, zu beurteilen, über die man entscheiden muss, 

ist - vorsichtig ausgedrückt - nicht einfach. 

_Moderation

Da würde ich gern von Ihnen beiden auch noch etwas 

dazu hören und diese Frage, die eine sehr wohl sehr 

ernste ist, wie ich finde, ergänzen wollen: Sie sagen, 

dann kommen halt Änderungswünsche aus dem Wahl-

kreis XY und ich weiß nicht, von woher. Das ist sicherlich 

richtig. Nur bringt das jetzt komplett mein Weltbild 

durcheinander, weil ich immer dachte, gerade in solchen 

speziellen Fragen, wie der Steuergesetzgebung, ist jetzt 

nicht so furchtbar interessant in der Realisierung, was 

Herr Meier aus meinem Wahlkreis, der nebenan wohnt, 

den ich gut kenne, den ich auch mag und dem ich gern 

was Gutes tun möchte, von mir wünscht. Sondern ich 

habe doch, wenn ich im Bundestag sitze, Sie können 

mich auch korrigieren, wenn Sie gerne möchten, quasi 

das Gemeinschaftswohl des Landes im Blick zu behalten 

- oder etwa nicht? Das dachte ich so.

Otto Bernhardt

Die schreiben dann natürlich: Wir sind eine Ortsgruppe 

des Roten Kreuzes. Dieses Thema betrifft alle Rote-

Kreuzgruppen in Deutschland. So läuft das. Sie schildern 

ein Beispiel und das betrifft dann alle. Da muss man sich 

doch drum kümmern. 

_Moderation

Schon, aber ob es ein neuer Paragraph in der Steuerge-

setzgebung werden muss, weiß ich jetzt nicht. 

Gerhard Schick

Ich will mal ein Beispiel nehmen, mit dem ich mich hier 

nicht beliebt mache. Das ist die Frage der Ermäßigungen 

bei der Umsatzsteuer, wo alle möglichen Untersuchungen 

darauf hinweisen, dass es eigentlich keine gute Sozialpolitik 

ist, Umverteilungen über Mehrwertsteuerermäßigungen 

vorzunehmen. Das macht das Steuersystem sehr kom-

pliziert und die Ermäßigungen sind nicht zielgerichtet, 

sondern kommen auch reichen Menschen zugute. Es ist 

eigentlich keine gute Politik. 

Ich bin aber gespannt, wenn ich das in unser Wahlpro-

gramm reinschreibe, wie dann die Reaktionen auch aus 

gewerkschaftlichen Kreisen sind. Das stelle ich einfach 

mal zur Diskussion. Wir sind natürlich gewohnt, auf die-

sem Wege Umverteilung zu machen, und das konkrete 

Praxisbeispiel natürlich zeigt, für Menschen der unteren 

Einkommensgruppen ist es unangenehm. 

Das heißt, man kann natürlich so ein Problem lösen, indem 

man sagt, wir machen es dafür anders. Das muss man 

dann zusammen diskutieren. Aber man sieht daran, dass 

Jürgen Uttermark
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die deutsche Politik immer noch an dem System festhält, 

obwohl es so kompliziert ist. Es ist nicht einfach. 

Von daher ist diese Vereinfachungsnummer, da würde 

ich Herrn Bernhardt zustimmen, ist eine, die einfach sehr 

großen politischen Mut erfordert, die große politische 

Mehrheiten erfordert, genau das, was wir eigentlich seit 

drei Jahren haben. Deswegen hätten wir ja gehofft, dass 

eine große Koalition in diesen schwierigen Bereichen mal 

wirklich vorankommt. Da sind wir enttäuscht. 

Ich will noch mal zu dem Punkt Datenschutz etwas 

sagen, weil der mir sehr am Herzen liegt. Ich bin nicht 

der Meinung, dass man alle Datenschutzerwägungen an 

die Seite schieben kann. Bei Schweden habe ich auch 

erst gedacht, ah, super. Aber in Schweden funktioniert 

das einfach anders. Wenn ich in Schweden eine Steu-

ererklärung ins Netz stelle, heißt das nicht, dass jeder 

genau wissen kann, wie viele Kinder ich habe, ehelich 

und unehelich. 

(Wechsel zu Band 3 - kein korrekter Anschluss)

Beim Bankgeheimnis wird natürlich so getan, als sei hier ein 

ganz besonderes Schutzbedürfnis, was der Arbeitnehmer 

ja nicht hat, denn bei dem liegt ja alles gegenüber der 

Finanzverwaltung offen. Das heißt, ich bin dafür, beim 

Thema Datenschutz da sehr genau hinzugucken, wie weit 

wollen wir gehen, aber vor allem eben klar zu haben, 

da haben wir ja tatsächlich ein Zweiklassensystem. Bei 

bestimmten Personen werden sämtliche Einkünfte offen 

gelegt gegenüber der Finanzverwaltung und bei anderen 

nicht. Ich bin dafür, das Bankgeheimnis in dieser Form, 

wie wir es haben, abzuschaffen, deswegen aber nicht 

alle Datenschutzüberlegungen im Bereich Steuerrecht 

über die Wupper gehen zu lassen.

Dr. Manfred Sohn

Ich habe eine Bitte an Herrn Bernhardt mehr als CDU-

Mitglied als als Bundestagsabgeordnetem. Sie hatten 

vorhin in einem anderen Zusammenhang erwähnt, dass 

die Hoheit bei der Frage des Steuervollzugs bei den 

Länderparlamenten läge. Dann hatten Sie wiederum in 

einem anderen Zusammenhang mit einem gewissen Hauch 

von Stolz darauf hingewiesen, dass es eine regelmäßige 

Zusammenkunft der B-Länder und der Finanzminister 

gäbe, immerhin die stolze Truppe von elf Landesfinanz-

ministern. Das drängt ja geradezu die Frage auf, ob denn 

nicht die elf mal vorangehen könnten und ob denn nicht 

Sie als Person und CDU-Mitglied einen Antrag stellen 

könnten, wo dann die Bundespartei beschließt, einen 

Appell an diese stramme Mannschaft von elf Landes-

finanzministern zu richten, mal voranzugehen und den 

Steuervollzug auf das hier diskutierte und geforderte 

Niveau zu heben. Das wäre ja mal ein Schlag ins Kontor 

des Problems Steuervollzug. 

Und vielleicht könnten Sie dann diesen Antrag, auch mit 

dem Ergebnis, so wie Barbara Höll eben ihre Anträge 

vorgelegt hat, bei der sicher stattfindenden Nachfolge-

tagung der steuerpolitischen Tagung von ver.di im Jahre 

2009 hier stolz präsentieren. 

Otto Bernhardt

Ein solcher Antrag hätte weder in der Ministerkonferenz 

noch beim Bundesparteitag der CDU, noch beim Landes-

parteitag der CDU in Schleswig-Holstein eine Chance.

_Nachfrage Moderation 

Warum, wird hier nachgefragt von Herrn Bsirske.

In Schleswig-Holstein würde sofort der Finanzminister 

ans Rednerpult gehen, der dort auch zufällig CDU-

Mitglied ist, und würde begründen, warum dann alles 

schlechter wird. 

Dr. Manfred Sohn
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_Moderation

Na gut, es ist eine Antwort.

Alfred Schäfftlein

Es ist schon ein paar Mal gesagt worden, dass wir keine 

gleichmäßige Besteuerung in Deutschland haben. Setzen 

Sie sich denn für den 21a FVG ein, dass es jetzt eine 

Bundesregelung in diesen Bereichen geben könnte? Oder 

lehnen Sie das alle ab? Eine Frage an die drei Politiker.

 

Otto Bernhardt

Ich habe schon klar gesagt, politisch nicht durchsetz-

bar.

Gerhard Schick Ja, dafür sind wir.

_Moderation

Also, Moment: Schön sortieren! Sie sagen, es ist politisch 

nicht durchsetzbar. Sie sagen, Sie sind dafür. Und Sie?

Barbara Höll

Ja, ich habe ja vorhin gesagt, wir haben den Antrag. Den 

werden wir jetzt erst mal durch den parlamentarischen 

Gang bringen und gucken, wie sich das verhält. Und 

dann gehen wir den nächsten Schritt. 

_Moderation

Herr Bsirske, wenn Sie das jetzt hören - bedauerlicherwei-

se ist die SPD in Persona des Bundestagsabgeordneten 

nicht vorhanden gewesen - und das filtern zu dem, was 

heute Vormittag geredet wurde, sehr klare Worte, sehr 

klare Zahlen, sehr klare Fakten, stimmt Sie das, was wir 

gerade noch gehört haben, optimistisch für die Zukunft, 

dass sich tatsächlich etwas ins Positive verändert, oder 

gehen Sie jetzt ganz traurig nach Hause?

Frank Bsirske

Ich würde gern noch zwei Minuten etwas sagen. Ich will 

aber auch Herrn Schleicher noch Gelegenheit geben, 

auch was zu sagen. 

Klaus Schleicher

Es liegt ein Vorschlag der Vorsitzenden der FöKo-II-

Kommission vor, Eckpunkte zur Modernisierung der 

Bund-Länder-Finanzbeziehung vom Juni 2008, vom 

Fraktionsvorsitzende Herrn Dr. Peter Struck und Herrn 

Ministerpräsident Oettinger vor. Die sagen zu diesem 

Problem der Bundessteuerverwaltung bzw. Modifizierung 

der gesetzlichen Regelungen: „Die Vorsitzenden nehmen 

zur Kenntnis, dass die Übertragung der Steuerverwaltung 

auf den Bund in der Kommission trotz grundsätzlicher 

Zustimmung einzelner Länder“, das sind Nordländer, 

„nicht mehrheitsfähig ist. Unabhängig davon fordert 

der Bund mit Nachdruck weitere Überlegungen ein, 

etwa zur Übertragung der großen Konzernbetriebs-

prüfung auf den Bund, die bundesgesetzliche Vorgabe 

operativer Standards oder ein allgemeines Weisungs-

recht des Bundes. Diese stoßen bei den Ländern auf 

Ablehnung. Die Vorsitzenden erinnern daran, dass die 

Föderalismuskommission Anpassungen im Bereich der 

Steuerverwaltung vereinbart hat, die die Einflussmöglich-

keiten des Bundes auf einen bundesweit vergleichbaren 

Steuervollzug stärken sollen. Die Vorsitzenden sprechen 

sich vor diesem Hintergrund dafür aus, mit Blick auf ein 

mehrheitsfähiges Gesamtkonzept, Möglichkeiten zur 

Nachjustierung im weiteren Verlauf der Beratung der 

Kommission ernsthaft zu prüfen.“

Und was macht man dann? Man setzt eine Arbeitsgruppe 

ein. Also, man soll die Hoffnung, die ja immer zuletzt 

stirbt, nie ganz aufgeben, aber möglicherweise ist doch 

dann im Zusammenwirken zwischen Bund und Ländern 

noch eine Möglichkeit denkbar, die also die Einwirkungs-

möglichkeiten des Bundes doch noch etwas verstärkt.

Alfred Schäfftlein
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Frank Bsirske

Ich finde, wir haben Gemeinsamkeiten feststellen 

können. Ich betone das ausdrücklich, aber auch Diffe-

renzen - Differenzen in der Diagnose. Gemessen an der 

Besteuerung von Unternehmensgewinnen, gemessen 

an der Vermögens- und Erbschaftsbesteuerung ist die 

Bundesrepublik im Konzert der entwickelten Indus-

triestaaten ein Niedrigsteuerland. Wir liegen Mitte des 

Jahrzehnts 5 Prozentpunkte Bruttoinlandsprodukt unter 

dem Durchschnitt der EU-15, was die Steuer- und Ab-

gabenbelastung angeht. Ich finde, das ist dramatisch. 

Da müssen wir uns über die Diagnose unterhalten. Da 

werden wir heute nicht klären können, aber das wäre 

mit Sicherheit eine Diskussion wert.

Zweitens haben wir ein gemeinsames Problem mit 

Steueroasen. Ich finde, dass mit dem Thema des Doppel-

besteuerungsabkommen ein Stichwort genannt ist, mit 

dem man konkret das Thema auch anpacken kann. Mit 

der Frage des Lizenzentzugs für bestimmte Banken aus 

bestimmten Ländern ist ein weiteres Thema angespro-

chen. Die Amerikaner arbeiten mit solchen Mitteln. Es 

gibt eigentlich keinen Grund, warum wir das nicht auch 

tun sollten. Das lohnt einfach noch mal das gemeinsame 

Nachdenken. 

Ich bin mit Ihnen, Herr Bernhardt und mit den anderen 

beiden, glaube ich, sowieso der Meinung, dass wir 

mehr Europa brauchen und nicht weniger. Wir bewegen 

uns in einem System nationaler Wettbewerbsstaaten, 

wo die Standortkonkurrenz über Lohndumping, über 

Steuerdumping und über Sozialdumping ausgetragen 

wird. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie 

wir diese Dynamik brechen. Und wir brechen sie nicht 

über weniger Europa, sondern nur über mehr Europa, 

aber anders. Und dieses mehr Europa, aber anders heißt 

zugleich, dass es so wie jetzt in den letzten 20 Jahren, 

wo auf den Wettbewerb der Regeln gesetzt worden ist, 

nicht weitergehen kann und dieser Prozess unbedingt 

delegitimiert werden muss. 

Nein zu einem Europa der neoliberalen Integration, so 

würde ich versuchen, das auf den Punkt zu bringen. 

Letzter Punkt: Wir haben ein Verfassungsgerichtsurteil, 

dieses so genannte Zinsurteil von 91, in dem es heißt: 

„Man hat die Steuerehrlichkeit durch hinreichende, die 

steuerliche Belastungsgleichheit gewährleistende Kon-

trollmöglichkeiten abzustützen. Im Veranlagungsverfahren 

bedarf das Deklarationsprinzip der Ergänzung durch das 

Verifikationsprinzip.“ Das ist die verfassungsrechtliche 

Ausgangslage. Diese verfassungsrechtliche Ausgangs-

lage ist durch die heutige Form der Organisation der 

Steuerverwaltung nicht abgedeckt. 

Und die erste Frage wäre: Gibt es die Bereitschaft, das 

Thema verfassungsrechtlich aufzugreifen und zu proble-

matisieren? Hier wird Verfassungsgrundsatz gebrochen! 

Das ist dann zugleich ein Hebel, die Sensibilität in der 

Gesellschaft für das Problem der ungleichen Besteue-

rung zu erhöhen. Ich denke, es ist auch richtig deutlich 

zu machen, dass man dem Einwand, der da kommt, 

na ja, da zahlt man für die anderen und die anderen 

haben im Grunde die Vorteile, entgegenarbeiten muss, 

indem man einfach mal einen Vorwegabzug der Kosten 

für die Finanzverwaltung beim Länderfinanzausgleich 

vornimmt. Dann wäre auszutragen, was es heißt, dass 

der Bund über Finanzverwaltungsgesetz einheitliche 

Verwaltungsgrundsätze, gemeinsame Vollzugsziele und 

Regelungen zur Zusammenarbeit des Bundes mit den 

Ländern bestimmen kann. 

Und die Auseinandersetzung muss man dann öffentlich 

führen. Da bin ich gespannt, wie die Länder argumen-

tieren und wie sie damit durchkommen im Lichte einer 

Öffentlichkeit, die das Thema Zweiklassensteuervollzug 

und Vollzugsdefizit aufnimmt und wahrnehmen kann. 

Dazu sollten wir gemeinsam einen Beitrag leisten. Dazu 

dient die heutige Veranstaltung.

_Moderation

Vielen Dank. Wir merken, wie sehr das Thema hier allen 

auf den Nägeln brennt. Es ist Zeit für das Schlusswort. 

Michael Schlecht 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und 

Herren, ich will vielleicht zwei, drei Punkte noch mal 

aufgreifen.

Reinhard Kilmer hat heute Morgen in einem sehr ausführ-

lichen Beitrag und sehr prägnant deutlich gemacht, wie 

die Missstände im Steuervollzug aussehen und vor allen 

Dingen auch, wie die Missstände aussehen in der Frage 

der diversen Möglichkeiten für Reiche und Vermögende 

in Deutschland sich durch grenzüberschreitende Aktivi-

täten, um das mal so auszudrücken, dem Steuervollzug 

entziehen zu können. Und am Ende seines Beitrags hat 

er einerseits deutlich gemacht, was man alles machen 

könnte, um diese Missstände zu beheben. Aber er hat 

zum Schluss dann gesagt, im Grunde bleibt dann doch 

wieder alles, so wie es ist. 51
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Eine Frage muss man sich schon noch mal stellen: Warum 

ist das eigentlich so? Es sind jetzt viele Detailprobleme, 

Fragen der föderalen Verfassung Deutschlands, die föde-

ralen Regelungen hier diskutiert worden, aber die Frage 

ist natürlich schon, inwieweit hinter dieser ganzen Ent-

wicklung noch mal ein ganz bestimmter politischer Trend 

und eine ganz bestimmte politische Absicht steckt. 

In dem Zusammenhang möchte ich noch mal auf den 

Beitrag zurückkommen, den mein Kollege Meerkamp heute 

morgen erwähnt hat, den Beitrag von Prof. Bofinger in 

den WSI-Mitteilungen vor Kurzem: „Das Jahrzehnt der 

Entstaatlichung“. In dem Beitrag hat Bofinger dargelegt, 

wie durch die Politik - die Finanzpolitik, vor allem die Steu-

erpolitik - der letzten zehn Jahre eine Politik organisiert 

worden ist, die dazu führt, dass heute im Jahr weit über 

100 Milliarden weniger Steuereinnahmen erzielt werden, 

und dies durch ganz viele, viele Maßnahmen, vor allen 

Dingen durch Absenkung der Steuersätze. Aber in diesem 

Prozess stecken sicherlich auch die immer wieder jetzt 

hier immer wieder benannten 12 bis 16 Milliarden drin, 

die durch faktische Steuerhinterziehung oder schlechten 

Steuervollzug zustande kommen. 

Die Frage ist, warum ist eigentlich in Deutschland in 

den letzten zehn Jahren der Staat von der Seite der 

Einnahmen her um 100 bis 120 Milliarden geschwächt 

worden. Die Antwort gibt Bofinger auch in seinem Text. 

Er sagt: Dahinter steckt eine Strategie, um insgesamt den 

Staat herunterzufahren, um über die Verminderung der 

Einnahmen, der Verminderung der Steuereinnahmen, 

aber auch um das Laufenlassen des schlechten Steuer-

vollzugs, einen Sachzwang zu organisieren, dass eben 

auch staatliche Ausgaben heruntergefahren werden 

und dass darüber das Projekt der Verminderung der 

Staatsquote, ein Projekt, das seit vielen Jahrzehnten von 

bestimmten breiten politischen Kräften in Deutschland 

vorangetrieben wird, durchzusetzen.

Das ist auch, was wir erlebt haben. Und hinter dieser 

Politik einerseits senkt man die Steuern für Reiche und 

Vermögende. Gleichzeitig organisiert man durch schlechte 

Personalausstattung und viele, viele andere Gründe auch 

einen schlechten Steuervollzug. Das heißt, einerseits 

organisiert man eine Verminderung der Einnahmen, 

produziert Sachzwänge, um den Sozialstaat herunter zu 

fahren. Ich glaube, das ist ein systematischer Blick, den 

man noch mal aufreißen muss, den zumindest Bofinger 

in seinem Beitrag auch deutlich gemacht hat. Der hat 

natürlich ganz verheerende Auswirkungen, weil eben am 

Ende die Versorgung des Sozialstaats, die Daseinsvorsor-

ge längst nicht mehr in der Weise funktioniert, wie es 

notwendig ist. Weil es ja bei der Steuererhebung nicht 

um die Steuererhebung als solche geht, sondern Steuern 

haben ja einen bestimmten Sinn und Zweck, weshalb 

wir sie brauchen, damit der Staat handlungsfähig ist und 

bleibt oder wieder besser handlungsfähig wird. 

Alle Politiker reden momentan von Bildung. Ich will nur 

ein Beispiel herausgreifen. Die CDU-Kanzlerin prokla-

miert große Bildungskonferenzen und dergleichen mehr. 

Sonntags wird es bejammert und ab Montag, Dienstag 

gelten dann wieder die selbst geschaffenen Sachzwänge, 

dass nämlich kein Geld da ist. 

In den Konzeptionen, die wir bei ver.di im Bundesvorstand 

entwickelt und beschlossen haben, Orientierungen, dass 

z.B. in die Bildung in Deutschland, 20, 25 Milliarden mehr 

Geld hineingesteckt werden müsste, um einen vernünf-

tigen Stand zu bekommen, mit dem wir international 

wieder wettbewerbsfähig werden. Das ist ja auch so ein 

Begriff, der immer sehr schnell angewandt wird. Aber 

wenn es um Bildung geht, spielt dieser Begriff plötzlich 

überhaupt keine große Rolle - sich da tatsächlich auch 

mal nach der Decke zu strecken. 

Wir haben darüber hinaus eine ganze Reihe von Kon-

zeptionen, was alles in der öffentlichen Daseinsvorsorge 

Michael Schlecht
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verbessert werden müsste. Das fassen wir zusammen in 

einem Zukunftsinvestitionsprogramm, was wir seit Jahren 

fordern - in der Größenordnung von 40 Mrd. Euro. Und 

auf der anderen Seite haben wir Konzeptionen, wie wir 

das auch sehr wohl durch steuerliche Mehreinnahmen, 

insbesondere wieder bei Reichen und Vermögenden, 

erzielen können. ver.di hat dieses Konzept jetzt gerade 

vor zwei Wochen noch mal in einer Neufassung aufgelegt 

und beschlossen. Dieses Konzept beinhaltet u.a. auch, 

dass man 60 Milliarden steuerliche Mehreinnahmen er-

zielen kann. Zu diesen 60 Milliarden gehören eben auch 

steuerliche Mehreinnahmen in der Größenordnung von 12 

Milliarden durch einen verbesserten Steuervollzug, durch 

bessere personelle Ausstattung, durch organisatorische 

Ausstattung in dem Bereich, zu dem viele, die hier im 

Saale sitzen, auch gehören. 

Dieses Steuerkonzept, diese Mehreinnahmen, angefangen 

beim Steuervollzug, aber auch bei der Wiedereinführung 

einer Vermögensteuer, Verbesserung der Erbschaftsbe-

steuerung, Anhebung des Spitzensteuersatzes, man kann 

das im Detail nachlesen, ist aus unserer Sicht von zentraler 

Bedeutung, um gegen diesen neoliberalen Mainstream, 

mit dem wir jetzt seit mehreren Jahrzehnten konfron-

tiert sind, Widerstand zu leisten, um eine andere Politik 

wieder nach vorne zu bringen, den Sozialstaat wieder 

aufzubauen, wieder deutlich zu verbessern.
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